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BerichtStenographischer
über

die Verhandlungen
des vierten

allgemeinen Landtags des Crcsherzcgthums Oldenburg.

Wi e r irn d z w a n z ig ste ordentliche Sitzung.
Oldenburg , den 28 . Februar 1851.

Tagesordnung r 1) Ausschußbericht über den Urlaub des Abg. Böckcl . — 2) Interpellation, betreffend etwaige Abän¬
derung der gcsctzli chcn Bcstin me ngen , ncncch die wehrpflichtige Mannschaft zwei Sommer und einen

Winter zur Uebungs - und Dienstzeit bei der Fahne gehalten wird.

-lg . . . . .

Vorsitz : Präsident Kitz.

lDie Sitzung wird ' ^ 12 Uhr vom Präsidenten eröffnet , das

Protokoll der gestrigen Sitzung vom Schriftführer Gräpel
verlesen.

Präsident : Ist gegen dieses Protokoll etwas zu erin¬
nern ? — Wo nicht , so erkläre ich dasselbe für genehmigt.

Ich habe folgende Eingänge anzuzeigcn : 1) Eine mit

25 Unterschriften versehene Petition der Sckulachr Hülstede,

worin vorgestellt wird , wie drückend der durch Konsistorial-
bekanntmachung vom 10 . Juli 1818 cingcführle Konkurrcnz-

suß zur Aufbringung des Schulgelds für diese Schulacht ge¬
worden sei , indem die Eingesessenen derselben , um den Aus¬

fall zu decken , den lüfachen Armenbeitrag aufzubringen hät¬
ten . Sie bitten um Abhülfe . Diese kann nur durch das

Schulgesetz gewährt werden . Das Schulgesetz aber gehört

zur Kompetenz des Provinzial - Landtags und für diesen wird

daher die Vorstellung zurückzulegen sein.
2 ) Eine mit 76 Unterschriften versehene Bitte des Kirch¬

spiels Langförden , worin die Petenten sich im Anschluß an

die gestern eingegangene Petition aus Vechta für die Beibe¬

haltung des Landgerichts in Vechta aussprechen . Diese Pe¬

tition geht an den Ausschuß für daS Organisations - Gesetz.
Dann ferner

3 ) eine mit 29 Unterschriften versehene Petition der In¬

teressenten der Schwcyer -Strohhauser Siclacht , worin sie bit¬

ten , daß gleichwie in Gemäßheit des Art . 61 . des Skaats-

grundgesetzes die Deichlasten vertheilt , so hinsichtlich der Kon¬

kurrenz in den Sielachten ein gleicher Beitragssuß eingefühlt
werden möge.

24.

4 ) Eine gleiche Vorstellung desselben Inhalts von 26
Interessenten der Scefclder -Bekumer Siclacht.

5) Eine gleichlautende Petition mir 26 Unterschriften der

Schwrycr und Frieschmmovrer - Abser Sielacht . — Diese

sämmtlichcn Petitionen betreffen einen Gegenstand , der für

den Ptovinzialllandtag gehört und daher für denselben zurück-
zulegen ist. Endlich

6 ) Eine Petition aus Sillenstede mit 63 Unterschriften

versehen , die ich erledigen kann , indem ich sie vorlesc.

„Die Unterzeichneten Mitglieder des Kirchspiels Sillen¬

stede finden sich zu der Erklärung veranlaßt , daß sie den

Grundsätzen des in Nr . 2207 der Weserzeitung vom 8 . Ja¬

nuar d. I . und in der Oldenburger Zeitung vom 11 . Januar

d. I . enthaltenen Programms ihre volle Zustimmung geben

und erlauben sich der hohen Ständcvcrsammlung die gehor¬

same und verlraucnsvolle Bitte vorzulegen , daß bei den wei¬

tern vorzunchmenden Verhandlungen nach diesen Grundsätzen

möge verfahren werden.
Sillenstede  1851 . Febr . 24 .«

Wir gehen jetzt über zur Tagesordnung . Auster Tages¬
ordnung steht der Bericht des Ausschusses über die U ' laubs-

cmgclegenheit dcS Abg . Böckel.  Ich ersuche den Hrn . Be¬

richterstatter , den Bericht vorzutragen.
Berichtcrst . Wibcl (verliest ) :

'- Ausschußberichl

über den Urlaub des Abgeordneten Böckcl.

Als der Abgeordnete Böckcl,  nachdem er zur Synode

Urlaub geholt halte , auch um Urlaub zum Eintritt in den
63
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Landtag nachsuchte , berichtete das Konsistorium zu Olden¬

burg ( am 16 . Dezember ) an das Ministerium , nach einge-

zogenem Bericht der Zever ' scken Konsistorial -Deputation und
empfahl

„den nachgesuchtcn Urlaub zu bewilligen " ,

sprach dabei aus:
Die Vertretung desselben in seinem Lehramte sei jetzt
nicht in dem Grade nothwendig , wie früher , weil
die Zahl der Lehrer an der Jeverschen

Schule bereits um einen vermehrt sei,  so daß
durch diese die Lücke einigermaßen ausgefüllt werden
könne , und es fraglich sei , ob der Schule mit dem

Zutritt eines jungen Kandidaten ohne alle Erfahrung
sonderlich gedient sei , in welcher Hinsicht weiterer Be¬
richt Vorbehalten blieb.

Das Ministerium verfügte hierauf:
daß der Urlaub ertheüt werde , vorbchältlich der

Zurücknahme,  falls es Schwierigkeiten finden sollte,
einen passenden Stellvertreter herbcizuschüffcn,

und auf Grund dieser Urlaubsertheilung war Böcke ! bisher

Mitglied des Landtags.
Zu weiterem Bericht aufgefordert , äußerte sich dann der

Rector der Jeverschen Schule dahin:

Für wenige Wochen , also für die Dauer der Synode,
sei zwar die Berufung eines Stellvertreters nicht wün¬
schenswert !) gewesen . Bei jetzt vorauszusehender länge¬

rer Dauer scheine die Vertretung durch einen qualifi-
cirten Hülfslehrer erforderlich , da die Aushülfe den
vorhandenen Lehrern lästig falle , da 10 bis 12 Lehr¬
stunden dabei ausfielen , und in der vierten Klasse Ver¬

einigungen in den Lehrstunden hätten eingerichtet wer¬
den müssen , welche gerade jetzt bei der größeren Ver¬
schiedenheit der Schüler doppelt nachrheilig wären.

Dabei wurde ein inländischer Kandidat der Theologie in

Vorschlag gebracht , von welchem vorausgesetzt wurde , daß
er ein älterer und im Unterricht schon geübter Mann sei.

Das Konsistorium erkundigte sich nach der Bereitwillig¬
keit des Vorgetchlagenesi , und dieser erklärte dem Rufe Folge

leisten zu wollen , mit dem Bemerken , daß er wahrscheinlich
nur bis Ostern bleiben könne , und daß er für die Dauer sei¬
nes bevorstehenden Tentamens des Urlaubs bedürfen werde.

Da sich indessen ergab , daß derselbe erst feit einem Jahre

von der Universität zurückgekehrt sei , seitdem keine Lehrstelle
bekleidet und seine Studien vorzugsweise nur der Theologie

zugewendet habe , so hielt das Konsistorium ihn , ebensowenig,
als zwei andere , außer ihm noch zur Verfügung stehende in¬
ländische Kandidaten , welche als gleichfalls junge unerfahrene
Kandidaten bezeichnet werden , für einen genügenden Stell¬
vertreter eines Klassenlehrers am Gymnasium zu Jever , und

sprach sich für die Rückkrhr des Abgeordneten Böckel in

sein Schulamt aus . Sei dies jedoch nicht zu erlangen,
so Möchte die Aushülfe durch die an der Jeverschen

Schule vorhandenen Lehrkräfte der Zuziehung eines

nicht genügend quakisicirtcn HülfSlehrers vorzuziehen

sein , da jene Lehrkräfte jetzt bedeutender seien , als in

einem frühern Falle , indem statt des derzeit ( zu
Böckels  Stellvertretung ) angenommenen jungen Kan¬
didaten , nunmehr der Rector Müller gewonnen sei.

Ein über die Bedenken gegen die genügende Qualifika¬
tion des in Vorschlag gebrachten Stellvertreters vom Rekior

Müller eingezogener Bericht , nimmt diesen Vorschlag nach
den jetzt eingezogeNen Aufklärungen zurück , und stimmt dem

Anträge des Konsistoriums auf Zurückberufung des Abg.
Böckel bei , mit dem Bemerken , daß die Klasse Tertia durch

die öftere Abwesenheit ihres Klassenlehrers in Fleiß und Fort¬
schritten zusehends gelitten habe und noch leide.

Die Konsistorial - Deputation zu Jever erklärte : auch sie

vermöge anderweike Vorschläge nicht zu machen.
Vom Staatsministerium ist hierauf verfügt:

daß die unter Vorbehalt der Zurücknahme geschehene
Beurlaubung deö Kantors Böckel zurückzuziehen und
demselben die Rückkehr zu seinem Amte aufzugeben sei.

Beim Landtage aber wird Nach Art . 137 . des Staats-

grussdgesetzes beatltiW:
derselbe Wblle sich damit einverstanden erklären , daß
der ferneren Urlaubsertheilung erhebliche Rücksichten
des Dienstes emgegenstehen.

Der Abg . Böckel hat inzwischen zur Rückkehr nach
Jever einen achttägigen Urlaub vom Lanvtagspräsidium er¬
halten.

Da es nicht das erste Mal ist, daß der Landtag darüber
zu entscheiden hat , ob dem Lehrer der dritten Klasse an dev

'Provinzialschule zu Jever erhebliche Rücksichten des Dienstes
entgegenstehen , Landkagsabgeordneter zu sein , ŝv hm der Aus¬

schuß um so mehr geglaubt , im Vorstehenden die Thalfach en
ausführlich darlegen zu müssen , welche diesmal dft Veranlas¬

sung gegeben haben , wieder darauf zurückzukommen.
Außerdem könnte die -eiginthümliche Lage des jetzigen

Falles auch auf Fragen führen , welche nicht jene EMscheidüNg
allein angchen . ES könnte in Erwägung koMmeü , ob dir
Ertheilung eines Urlaubs unter Vorbehalt der Zurücknahme

rvril sie nicht die vom Staatsgrundgesetze gewollte unvrr-

i kümmerte Berechtigung gäbe , überall zulässig gewesen , otzrr
ob sir , gleichwie die völlige Versagung des UEaubs , der Zu-

stiinmung des Landtags bedurft hätte . Wenn die Staats¬
bürger in der freien Auswahl ihres Vertreters nicht mehr , M

durchaus nothwendig ist , beschränkt sein dürfen ; so müssen
sich viel erheblichere Bedenken dagegen -erheben , Lb die Mög¬
lichkeit gegeben sein dürfe , einen bereits in dcn Landtag ein-

getretenen Abgeordneten mitten in seiner THMitzkeit aus der¬
selben zu entfernen.

Der Ausschuß hält eö indcß nicht für erforderlich , äüf

diese Fragen emzugeh -en , insonderheit auch , weil der Abg.
Böckel nur auf Urlaub des Präsidenten aüs dem Landtage
abwesend ist.

Was aber die beantragte Urlaubsverweigerung an sich
betrifft , so glaubt der Ausschuß nicht , daß Her Landtag die¬
selbe begründet finden kann.



37L

Der Ausschuß ist weit entfernt , von der Voraussetzung
ausgehen zu wallen , daß die Jeversche Schule stets mit den
gM -ügenden Lehrkräften besetzt gewesen ist . Wenn aber dem
Abg . Böckel der Urlaub zu einer Zeit nicht hat versagt
werden können , als der nachher verstorbene Rektor durch
dauernde Krankheit von allen Geschäften abgehalten war,
als eine Stellvertretung nur durch einen jungen Kandidaten
beschafft weiden konnte , wie deren jetzt Dreie zu Gebote ste¬
hen , und zudem ein angestcllker Lehrer weniger vorhanden war,
als gegenwärtig , —^ so kann der Ausschuß die vom Konsi¬
storium wiederholt ausgesprochene Ansicht nicht für widerlegt
halten , daß die Möglichkeit einer nothdürftigen Aushülfe durch
die - vorhandenen Lehikräfte vorliege , welche auch vom Rektor
der Schule anerkannt ist . Der Ausfall von 10 bis 12 Stun¬
den in der Woche wird weniger fühlbar sein , wenn er über
4, Klaffen sich vertheilt.

Was aber den Umstand betrifft , daß die bislang in der
Quarta gebildet gewesenen Abtheilungen einstweilig wieder
hab .n aufgehoben werden müssen , so geht aus den erstatteten
Berichten hervor , daß man dies nicht für so unzuträglich ge¬
halten hat , um deshalb die Herbeizichung eines Hülfslehrers
zu wünschen , welcher weniger als der abwesende Klassenlehrer
dazu begabt sein »röchle , den Fleiß und den Fortschritt dir
Schüler zu befördern.

Wie das Konsistorium gleich anfänglich der Meinung
war , dgß erhebliche Rücksichten des Dienstes der unbedingten
WqubLertheilung nicht entgegenständen , so haben auch die
Wahlwämier des Kreises Jever kein Bedenken getragen , den
Abg Böckel abermals in den Landtag zu erwählen , obgleich
aus wiederholten Enahxungen der Einfluß bekannt sein konnte,
welchen feine längere Abwesenheit auf die Schule ausüben
werde . Auf diesen Umstand mag um so mehr Gewicht gelegt
werben , als bei dem bekanntermaßen dort herrschenden Inter¬
esse an der Provinziglschule daraus entnommen werden kann,
daß man jene Unzuträglichkeiten geringer anschlägt , alö die
landtagliche Wirkjamkeit des Erwählten.

Auf jeden Fall aber wird nicht behauptet werden können,
daß es unlhunlich sei , wenn die Berufung eines zeitweiligen
Hülfslehrers nvthwendig ist , und dazu geeignete Männer im
Lande nicht zu finden waren , einen auswärtigen jungen Phi¬
lologe » durch zu Gebote siebende , auch sonst zu diesem Zwrcke
mst guten : Erfolg benutzte Vermittelungen dafür zu gewinnen.
Die Wichtigkeit des Berufes eines Abgeordneten rechtfertigt
diese Anforderung an die Thätigkeit der Behörde mehr als
genügend.

Erhellt also keineswegs , daß von der Dienstbehörde die
erforderlichen Maßregeln ergriffen sind , das behauptete Hin-
derniß zu befestigen , so kann der Ausschuß nur einstimmig
beantragen:

der Landtag beschließe , daß erhebliche Rücksichten des
Dienstes , aus welchen dem Abg . Böckel der Urlaub
zu versagen wäre , nicht vorliegen.

Die schleunigste Erledigung dieser Angelegenheit ist um
so mehr anzuempfehien , als dem Abg . Böckel die Bericht¬

erstattung über einen Gegenstand obliegt , welcher von der
Staatsregierung als sehr dringlich bezeichnet worden ist.

Lücken . Möiling . Niebour il . Schmedes.
' Wibel . "

Präsident : Ich stelle diesen Bericht zur Diskussion.
Das Wort hat zunächst der Abg . Dannenberg. (Ministe-
rialrath Runde  erhebt sich zum Sprechen .)

Der Herr Reg .- Kom . hat daS Wort.
Reg .-Kom . Runde : Ich möchte mir zunächst einige

thatsächliche Bemerkungen in Beziehung auf den vom Aus¬
schuß mitgetheilten Akienauszug erlauben . Wenn eö Anfangs
darin heißt , baß das Konsistorium den nachgesuchten Urlaub
zur Bewill gung empfohlen habe , so ist dabei wohl nicht außer
Acht zu lassen , daß das Konsistorium vorher gesagt hatte,
gewiß  sei es , daß durch den Austritt des Kantor Böckel aus
seinem Amte für Monate , auch wenn eine Vertretung an¬
geordnet werben könne , der Unterricht in der Provinzialschule
zu Zever einen erheblichen Nachtheil leiden werde ; es wäre da¬
her zu wünschen , daß er die Wahl zum Landtag ablehne ; nur
wenn dies gar nicht zu erlangen wäre , dann lrä .e das ein,
waS nachher der Ausschuß extrahier har , daß eine ungenü-
genbe Vertretung nicht zu billigen wäre und deswegen die
AuShülse durch Kombinationen am besten wäre . Sodann
heißt eS im AnSschußbericht seiner auf der dritten Seite , daß
der Rektor Müller een Anträge des Konsistorium
auf Zurückberufung des Abg . Böckel beigestimmt  habe.
Das Konsistorium hatte aber überhaupt keinen Antrag aus
Zurückverufung des Abg . Böckel damals gestellt , sondern im
Gegentheil , der Rektor Mttller trug zunächst auf Zurückoecu-
fung ces Abg . Böckel an und Las Konsistorium schloß sich
diesem Anträge  an . Ich glaube , es wird nichr unzweck¬
mäßig sein , wenn ich den Bericht des Rektor Müller wört¬
lich vorlese . Es heißt da:

»Wenn ich in einem meiner früheren Berichte den Kan¬
didat Jbbecken aus Blexen , einen alleren , im Unterrichte schon
geübten Mann , nannte und denselben zur Uebernayme der
Stellvertretung sür den Kantor Dr . Böckel quaiffftlrt und
geneigt erklärte , jo beruhte diese Angabe und dieses Utthe .l
aus e uer bestimmten brieflichen Erklärung des Dr . Böckel
vom 19 . Dezember v . I ., welche dahin lautete : „ ES ist aber
ein Kandidat Jbbecken in Blexen , der verhalmißmaßig schon
alt ist und viel unterrichtet hat,  bereit einzuireten , ein,
wie ich höre , fleißiger und ordentlicher Mann,"

Da der Dr . Böckel mir schriftlich das Versprechen gege¬
ben , Alles thun zu wollen , was in seinen Kräften stehe, um
dem Großherzoglichen Konsistorium einen tüchtigen Stellver¬
treter Vorschlägen zu können , da ich voraussetzen mußte , baß
der Dr . Böckel in Oldenburg selbst nähere Nachrichten ein-
gczogen haben würde , ehe er ein solches Unheil über semcn
Stellvertreter abgab , so mußte ich demselben Glauben ichew
ken , zumal da ich hier bei verschiedenen Nachfragen über den
Kandidat Jbbecken keine gegenlheilige Aeußcrungen vernahm.

Da nun aber aus den über den Letzteren vorliegenden
Schul - und akademischen Zeugnisien keine Befähigung zum
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Lehramte hervorgeht , vielmehr dessen ganze Vorbildung eine
«inseitig theologische , auch derselbe im Unterricht noch wenig
gcübt zu sein scheint , so erklärt sich der gehorsamst Unterzeich¬
nete mit der von dem Großherzoglichen Konsistorium aus¬
gesprochenen Ansicht , daß diesem nicht genügend qualisizirten
Hüifslehrer die Aushülfe durch die vorhandenen Lehrkräfte an
der Provinzialschule vorzuziehen sein würde , zwar völlig ein¬
verstanden , glaubt indessen von Neuem darauf aufmerksam
machen zu müssen , daß bei der bis jetzt durch die Lehrer be¬
schafften Stellvertretung ein Ausfall von 10 , resp . 12 Unter¬
richtsstunden , und eine nachkheilige Kombination der beiden
unteren Klassen nicht vermieden werden konnte , und daß die
Klasse Tertia durch die bisherige öftere Abwesenheit ihres
Klassenlehrers auf Synoden und Landtagen in Fleiß und
Fortschritten zusehends gelitten hat und noch leibet.

Demnach erachte ich mich , da auch jetzt noch keine Aus¬
sicht auf eine genügende Stellvertretung sich eröffnet , zu der
dringenden Bitte verpflichtet:

„die Großherzogliche Konsistorialdeputation wolle nun¬
mehr die entschiedene Forderung aussprechen , daß der
Kantor Dr . Böckel wieder zu seinem Schulamte zu¬
rückkehre ."

Was nun die Gründe betrifft , die den Ausschuß veran¬
laßt haben , seinen Antrag zu stellen , so ist zunächst gesagt
worden , daß , wenn früher der Urlaub nicht hätte versagt wer¬
den können , dies jetzt viel weniger der Fall sein möchte , da
jetzt der Rektor Müller eingetretcn wäre . Ja , meine Herren,
wenn ein Zustand einmal unleidlich geworden ist und sich
fühlbar gemacht hat , so wird er dadurch , daß er längere Zeit
andaucrt , noch nicht erträglicher und besser , vielmehr wird cs
immer dringender , daß er abgeändert werde , selbst wenn er
früher noch schlimmer gewesen sein sollte . Schon ehe der
Rektor Müller nach Jever kam , war eS anerkannt , daß die
Schule nicht mit den gehörigen Lehrkräften besetzt sei , und
daß alles Mögliche gethan werden müßte , um Len Zustand
der Schule zu verbessern , daß auch nicht die Berufung des
Rektors allein genüge , sondern noch mehr erforderlich wäre,
und deswegen ist auch der damals provisorisch angestellle Leh¬
rer Bargmann beibehalten worden , und noch immer wird be¬
hauptet . cs wäre für die Lehrkräfte der Schule noch nicht
genügend gesorgt . Die Staatsregierung hat den festen Ent¬
schluß , die Jeversche Schule , woran ein so großes Interesse
genommen wird , nicht verkümmern zu lassen , und wünscht
daher sehr , daß ihr in diesem Bestreben nicht immer Schwie¬
rigkeiten in den Weg gelegt werden , was aber der Fall sein
würde , wenn ein Lehrer fortwährend von seinem Lehramte
abgerissen und in seinem Wirkungskreise unterbrochen würde.
Die Staatsregierung glaubt daher , daß hier gewiß erhebliche
Rücksichten des Dienstes vorlirgen und erhebliche Rücksichten
des Dienstes sind cs ja allein , die entscheiden sollen , und nicht
andere Rücksichten , oh es z. B - wünschenswerth sei , daß der
Abg . Bocket auf dem Landtage bleibe oder nicht . Das
Staatsgrundgesetz spricht nur von erheblichen Rücksichten des
Dienstes . Dann ist gesagt worben , die Wahlmänner des

Kreises Jever würden die Sache selbst am besten haben be-
urtheilen können , und würden nicht gewünscht haben , daß der
Abg . Böckel in den Landtag käine , da sie doch ein so großes
Interesse für die Jeversche Schule hätten , wenn sie dies nicht
vorziehen zu müssen geglaubt hätten . Aber , meine Herren,
die Wahlmänner werden es schwerlich genügend zu beurtei¬
len vermögen , inwiefern dienstliche Rücksichten dem Urlaube
des Abg . Böckel enkgegenstchen . Wenn es aber auch wirk¬
lich der Fall gewesen sein sollte , daß sie das Interesse der
Schule vor Augen gehabt , so können sie immerhin geglaubt
haben , daß die Vertretung möglich zu machen sei , die sich
eben nicht als möglich hermisgestellt hat . Endlich ist darauf
hingewiesen worden , daß keine Schritte geschehen seien , einen
Ausländer an die Schule zu berufen zur Vertretung des
Dr . Böckel.

In dieser Beziehung muß man allerdings sagen : ersetzt
werden kann jeder Mensch , eine absolute Unmöglichkeit liegt
niemals vor , Jemanden zu ersetzen, selbst wenn Jemand stirbt,
heißt cs nicht : er ist nicht zu ersetzen , sondern höchstens : er
ist schwer zu ersetzen . Man kann also nicht sagen , ein Mensch
sei unersetzbar . — Aber zunächst ist bei einer Vertretung doch
gewiß im Sinne des Staatsgrundgesetzes die Staatsregicrung
auf die Kräfte des eigenen Landes angewiesen und nicht auf
ganz Deutschland . Ich will nicht reden von dem Kvstenauf-
wande , den das machen würde und der nicht unerheblich sein
würde , der doch immer im Verhältnis stehen muß mit dem
Zwecke , den man erreichen will . Aber selbst , wenn man
den Kostenaufwand nicht scheuen wollte , würde cs immerhin
nachtheilig auf die Schule wirken , wenn auf kurze Zeit bald
dieser bald jener Lehrer unterrichtete , von dem man vielleicht
nicht einmal gewiß wäre , daß er genügenden Ersatz abgäbe.
Wenn auch nur der Unterricht fortwährend unterbrochen wer¬
den müßte , würde das jedenfalls doch immer der Schule
schaden . Abgesehen davon ist es aber auch schwierig , einen
Ausländer immer so schnell und auf kurze Zeit zu erlangen
— so schnell nicht , denn man weiß ja nicht lange vorher,
wenn der zu Vertretende in den Landtag eintritt — und für
so kurze Zeit nicht , denn man weiß nicht , wie lange der Land¬
tag dauert . Diese Gründe scheinen der Staatsregierung so
erheblich zu sein , daß sic dringend wünschen muß , daß der
Landtag sich mit ihr einverstanden erkläre.

Abg . Dannenberg : M .H . ! Ich habe aus dem Bericht und
auch auS den Akten , die ich diesen Morgen noch cingeschen habe,
nicht die Uebcrzeugung gewinnen können , daß keine erhebli¬
chen Rücksichten des Dienstes vorliegcn , dem Abg . Böckel
Len Urlaub zu verweigern . Vielmehr scheinen mir allerdings
aus den Acten wohl erhebliche Rücksichten deS Dienstes hcr-
hervozugehen gegen eine Urlaubsertheilung überhaupt . Jndeß
mag ich nicht darüber absprechcn , denn der Abg . Böckel,
der sich in seinem Gewissen am Meisten gedrängt fühlen mußte,
die Frage gehörig zu untersuchen und zu prüfen , hat anders
geurtheilt , denn sonst brächte er die Sache nicht zur Entschei¬
dung des Landtags ; er hat eben anders geurtheilt in Bezie¬
hung auf seine höchsten Berufspsiichten , die Pflichten eines
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Berufs , der jedenfalls ein sehr hoher , heiliger ist, der sich be¬

zieht auf eine Einrichtung , deren Interessen , wie hier früher
bei einer andern Gelegenheit ein Redner geäußert hat , höher

zu stellen sind , als die Interessen des Staats . — Wie gesagt,
da der Abg . Bö ekel selbst so urtbeilt , in einer Frage , die er
selbst am Besten kennen muß , so kann ich , da ich mit den
Verhältnissen der jcverschen Schule auch nicht so vertraut bin,
wie er , auch nicht darüber absprechen , und ihm gegenüber
mit Bestimmtheit behaupten wollen , eS ständen in der That
erhebliche Rücksichten seiner Urlauböertheilung entgegen . Ich
kann aber dem Anträge der Mehrheit nicht deistimmen in der

allgemeinen Fassung , wie derselbe lautet . Ich glaube und
halte dafür , daß die Entscheidung des allgemeinen Landtags
in dieser Frage sich nur auf diesen Landtag , auf den General¬
landtag bezieht . Der Generallandtag hat aber meiner Er¬
wartung nach und auch meiner Hoffnung nach nicht mehr
eine sehr lange Dauer bis zu seinem Schluß . Die Arbeiten,
die noch zurück sind , und von deren Erledigung hauptsächlich
der Schluß des Landtags abhängt , erfordern die besondere
Thätigkeit des Abg . Böckel,  weil er i» den betreffenden
Ausschüssen ist , nämlich abgesehen von dem Organisations¬

gesetz. Da nun aber auch die Einrichtungen in Jever bei der
Abwesenheit Böckels  schon haben provisorisch anderweitig

getroffen werden müssen , und wohl nicht zu denken ist, daß
mitten im Laufe dcö Semesters diese Einrichtung «» gut wie¬

der abgeändert werden können , da auch , wie es gewöhnlich
zu sein pflegt , in Jever auch , wie ich mich erinnere , daß es
wenigstens früher war — mit Ostern ein neuer Schulplan
gemacht wird , bis nach Ostern aber meiner Meinung nach
der Generallandtag keinesfalls wird bestehen können , so glaube
ich , daß wir dis dahin wohl den Urlaub bewilligen möchten,
daß wir erklären möchten , eS liegen nicht so erhebliche Rück¬
sichten des Dienstes vor , daß dem Abg . Böckel bis zu dem
voraussichtlich nicht mehr fernen Schluffe des Gcneralland-
tags der Urlaub zu versagen sei . Ich habe dieses Amende¬
ment hier aufgesetzt und werde cs einbringen . Darf ich Len
Herrn Präsidenten ersuchen , die Unterstützungsfrage zu stellen ?

Präsident : Der Antrag lautet:
//Der Landtag erklärt , es liegen nicht so erhebliche
Rücksichten des Dienstes vor , daß dem Abg . Böckel
bis zu dem voraussichtlich nicht mehr fernen Schluffe
des Landtags der Urlaub zu versagen sei. "

Ist dieser Antrag unterstützt?
(Mehrere Stimmen : Ja !)
Der Abg . Mölling  hat das Wort.
Abg . Mölling : Der Antrag des Ausschusses , m . H .,

betrifft einen ganz neuen Gegenstand , — so viel ich weiß , ist
rin solcher Gegenstand auf dem Landtage noch nicht zur Be-
rathung gekommen , — einen Urlaub , erthcilt mit dem Vor¬
behalte der Zurücknahme . Dieser Gegenstand fordert daher
eine doppelt umsichtige Prüfung sowohl in rechtlicher Hinsicht,
als in Beziehung auf die Zweckmäßigkeit. Was die rechtliche
Hinsicht betrifft , so sagt das Staatsgrundgesetz im Artikel 137
Absatz 2 : „ Der Urlaub wird nur dann versagt werden , wenn

der Landtag mit der Staatsrcgicrung darüber einverstanden
ist, daß dem Eintritt des Gewählten in den Landtag erhebliche
Rücksichten des Dienstes entgegenstehen ." Diese Vorschrift
sagt also klar und deutlich , daß die erheblichen Dicnstcsrück-
sichten nur in Betracht kommen in Bezug auf den Eintritt
des Gewählten in den Landtag . Es folgt also daraus , daß,
wenn der Gewählte in den Landtag eingetrcten ist, diese Rück¬
sichten nicht mehr in Betracht kommen . Der Abg . Böckel
ist bereits in den Landtag eingetreten , nicht etwa eigenmäch¬
tig , sondern mit Urlaub ; die Staatsrcgierung hat dadurch
erklärt , daß zur Zeit des Eintritts keine erheblichen Dienst-
rücksichten vorhanden waren , daß keine erheblichen Rücksichten
des Dienstes dem Eintritte des Gewählten , wie cZ wönlich
heißt , entgegcnstanden . Hiermit stimmt auch die Natur des
Verhältnisses oeS Abg . überein . Der Abg . muß sru und
unabhängig un Landtage wirken ; seine Freiheit und Unab¬
hängigkeit wird aber geschmälert durch den Vorbehalt der Zu¬
rücknahme des Urlaubs . Der Beamte ist ohnehin von der

Regierung abhängig . Die Abhängigkeit wird noch vergrößert
durcy das neue Band , durch das die Regierung den Abgeord¬
neten fesselt ; ein neuer moralischer Einfluß wird aus ihn ge¬
wonnen . So scheint mir auch das Verhäitniß des Abg . zum
Landtage durchaus unverträglich mit einem Vorbehalte des

Widerrufes , denn sobald der Abg . in den Landtag eingetre¬
ten ist , hat der Landtag damit ein Recht auf den Abgeord¬
neten gewonnen . Es ist nirgends gesagt , daß ein fremder

Einfluß sein sollte , vielmehr steht Art . 138 , daß der Abg.
nur allein berechtigt ist , sein Mandat niederzulegen . Nehmen
Sie einmal an , ein Abg . stände aus Urlaub unter dem Vor¬

behalt der Zurücknahme , er wäre Mitglied eines umfassenden
Ausschusses , er wäre zum Berichrerstalter gewählt , hätte sich
in die Sache hinein gearbeitet und würde plötzlich heraus-
gerusen . Wir haben 21 Abg . mit Urlaub in dem Landtage;
denken Sic , daß diese Abg . sümmtlich mll Vorbehalt des
Widerrufs ihren Urlaub bekämen , denken Sie , daß 10 oder
12 plötzlich abberufen würden , daß Alle diese mit großen Ar¬
beiten beschäftigt wären , — m . H . , ich brauche Ihnen nicht
die Nachtheile auseinander zu setzen, die für den Landtag und
das Land entstehen wurden dadurch , daß von dem Vorbehalt

Gebrauch gemacht würde , ich frage Sie , ob der Landtag
wirklich eine plötzliche Zurückberufung zugestehen könnte.
Nach meiner Ansicht hat er schon in rechtlicher Hinsicht die
unzweifelhafte Berechtigung , sein Einvcrstänbniß zu verwei¬
gern , auch wenn wirklich erhebliche Rücksichten des Lienstes

entgegenstehen . Was nun die Beziehung der Zweckmäßigkeit
betrifft , so ist der Landtag seit dem 18 . Dezember vorigen
Jahres versammelt , also über 10 Wochen , sein Ende ist
bestimmt auf den 11 . März , vielleicht daß noch einige Tage,
vielleicht daß noch eine Woche zugegeben wird ; und nun muß
ich Sie wieder fragen , m . H . , wenn von dem Vorbehalt
9 Wochen lang kein Gebrauch gemacht worden ist, ist es wohl
denkbar oder überhaupt mögsich , daß Gefahr für die Schule

noch vorhanden sein kann sür die kurze Zeit ; ist eS möglich,
Laß die Rücksichten des Dienstes so erheblich sind , daß sie
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die plötzliche Zurückberufung des Abgeordneten verlangen kön¬
nen ? Werfen Sie nun mit mir einen Blick auf die jcver che
Schule . Bis vor wenigen Jahren waren 5 Lebrer an dieser
Schule angestellt , der Vorstand zugleich Lehrer der 1. Klasse,
die Lehrer der 2 ., 3 ., 4 . Klasse und ein Lehrer der Mathema¬
tik z damals , erst vor wenig Jahren , gab man eine Aushülfe,
man zog einen provisorischen Hülfslehrer heran , der noch jetzt
fun .iirt . Es sind also in diesem Augenblick 6 Lehrer einge¬
stellt . und von diesen 6 Lehrern bleiben nach dem Weggange
des Abg . Böckei noch 5 übrig , alw dieselbe Zahl , mit wel¬
cher die Schule bis zu der provisorischen Aushülfe beständig
besetzt gewesen ist . Es ist aber noch ein wesentlicher Unter¬
schied. Damals war der Vorstand ein zwar ausgezeichneter,
doch kränklicher Mann , der schon damals dem Tod sichtbar
enlgegenwclkte . An seine Stelle ist der neue Rektor getreten,
ein rüstiger , tüchtiger Mann im k>ästigsten Manncsalter.

Der Abg . Böckel war Mitglied der konstüuirendcn
Synode , soviel ich weiß mit unbedingtem Urlaube . Die Sy¬
node dauerte reichlich zwei Monate . Damals waren eben¬
falls sechs Lehrer angestellt , also mit seinem Weggange nur
fünf in Wirksamkeit . Kaum hatte er sich von der Schule ent¬
fernt , so erkrankte der Rektor , und blieb die ganze Zeit krank.
Während dieser Zeit wurde die Schule von vier Lehrern ver¬
waltet . Soviel ich weiß , ist von tnr Dienstbehörde weder für
eine Stellvertretung gefolgt , noch je davon die Rede gewesen.
Ferner : der Abg . Böckel ist in die letzte Synode gewählt
worden . Am 18 . Dezember , als er bereits 15 Tage darin

gesessen , und so lange von der Schule entfernt war , sprach
sich das Konsistorium dahin aus , daß der Urlaub ihm unbe¬
dingt zu ertheilen sei. Der Herr Rcg .-Kommissar hat freilich
gesagt , daS Konsistorium habe angegeben , erhebliche Dienst¬
rücksichten seien vorhanden gewesen ; aber der Ans pruch ist
doch da , und cs ist in dem Berichte hervorgehoben , daß die
Lehrkräfte vermehrt worden sind . Auf diese Weise trat der
Abg . Böckel auch in den Landtag und ist bis zu seiner Ab¬
berufung im Landtage gewesen . Wenn wir den Bericht des
Konsistoriums sehen , so spricht er unzweifelhaft aus , daß nicht
erhebliche Rücksichten des Dienstes vorhanden sind , um dem
Aba . Böckel den Urlaub zu versagen . Nämlich er sagt : „ die
Vertretung desselben in seinem Lehramte sei jetzt nicht in dem
Grade nothwendig , wie früher , weil die Zahl der Lehrer an
der Jever 'schen Schule bereits um einen vermehrt sei, so daß
durch diese die Lücke einigermaßen ausgefüllt werden könne ."
In einem ferneren Berichte sagt das Konsistorium : „ so möchte
die Aushülfe durch die an der Jever ' schen Schule vorhande¬
nen Lehrkräfte der Zuziehung eines nicht genügend qualisicir-
ten Hülfslehrers vorzuziehen sein . " Nun hat freilich der Rek¬
tor , wie der Herr Reg .-Kommissar hervorgehoben hat , sich da¬
hin ausgesprochen , daß die Zurückberufung des Abg . Böckel
erforderlich sei, aber der Rektor Müller hat nicht nachgewie¬
sen , daß erhebliche Rücksichten deS Dienstes dies erfordern.

Er sagt zunächst , daß die Aushülfe den Lehrern lästig
falle ; — ja , m . H -, jede außerordentliche Arbeit fallt lästig,
ich glaube das gern ; aber die Lehrer , die mit dem Abg . Böckel

dienen , haben die Verpflichtung und cs ist Sorge des Rek¬
tors , sie dazu anzuhalten . Dieser Grund scheint mir unerheb¬
lich . Dann wirv hingewiesen darauf , daß in der Woche 10
— - 12 Lehrstunden dadurch aussielen — ich will die höchste
Zahl , 12 , annehmen , vertheilt auf 4 Klaffen , jede Klasse 3
Stunden wöchentlich , wäre für den Tag eine halbe Stunde
n jeder Klaffe . Daß ein Nach ' hril daraus entstehe , gebe ich
zu , aber daß dieser nicht so erheblich sem kann , geht aus die¬
sem Zahlcnverhältnisse hervor . Endlich bezieh ! sich der Rektor
Müller darauf , daß die 4 . Klasse in zwei Abteilungen ge¬
trennt sei, die durch den Weggang des Abg . Böckel halten
zusammengelegt werde » müssen . Auch diese Theilung ist ein
Vorteil , der verloren geht , aber auf der andern Seile leidet
die Schule auch nicht wesentlich dadurch , weil die Schüler in
einer Abtheilung eben so unterrichtet werden , wie in zwei,
wenn auch der Unterricht durch die Scheidung gründlicher und
besser wirv , und so lcheint mir auch dieser Grund nicht in
Betracht zu kommen . Endlich aber muß ich darauf Hinwei¬
sen , daß der Landtag bereits zwei Mal sein Einvcrständniß,
dem Abg . Böckel den Urlaub zu versagen , verweigert hat,
und wer die Akten gelesen hat , der wird es wissen , daß in
beiden Malen das Verhältniß der Schule weit ungünstiger
war , denn damals war der neue Rektor mit seinen bedeuten¬
den Lehrkräften , der mehr wie ein Lehrer , wenigstens viel mehr
als ein Hü fslchrer leistet , der Schule noch nicht gewonnen.

Damals lebte der alte Rektor noch , oder wenn er auch
im letzten Falle gestorben war , so stand doch die Schule in
in einem weit ungünstiger » Verhältniß als gegenwärtig , —
und nacy diesem allen , m . H ., muß ich die Frage auswcrfen:
woher nun auf einmal plötzlich Liese große Sorge der Dienst¬
behörde , woher auf einmal dieser Feuereifer gegen den Abg -,
der ihn gleichsam mit Gewalt ergreift und ihn aus seinem
Amte in die Schule zurückschleudert ? Ich kann nicht umhin,
hier einen Blick auf das Verfahren zu werfen , das gegen den
Abg . beobachtet worden ist. Was war natürlicher , als daß,
wenn die Staatscegierung von dem behaupteten Rechte deS
Widerufs Gebrauch machen wollte , als daß sie ihn fragen
ließ , ob er sein Mandat freiwillig widerlegen , oder auf die
Entscheidung deS Landtags provoziren wolle , und wenn er
daS letztere vorzog , daß die Staatsregicrung den Landtag
ersuchte , die Sache sofort zur Entscheidung zu bringen . TieS
hätte in 3 , 4 Tagen geschehen können ; es wäre in 3 , 4
Tagen geschehen . Statt dessen verfährt man direkt gegen
den Abg . Am 20 . Februar bekommt er den Befehl , unver¬
züglich zu seinem Schulamt zurückzukehren , er erkennt daS
Recht der Dienstbehörde nicht an , allein er will Konflikte
mit ihr vermeiden ; er rüstet sich zur Abreise , er will zuvor
seine Angelegenheiten in Ordnung bringen , er beschließt am
nächsten Tage abzureisen , aber man überwacht ihn ; am 21.
Februar , den Tag darauf , wird er bei disziplinarischer Ahn¬
dung vor das Konsistorium geladen . M . H . , das ist ein
Präjudiz , das man nur einem Angeklagten und dem , der der
Widersetzlichkeit bereits überwiefen ist, anzudrohen pflegt , aber
niemandem , der sich willig gefügt hat , den Anordnungen der
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Behörde nachzukommen . Sehen Sie da die ganze bmeau-
kratische Anmaßung der alten Polizeibehörde . Auch die Staattz-
regierung , die unzweifelhaft die Pflicht hatte , mit dem Land¬
tage zu kommuniziren , die doch wenigstens ein höchst zweifel¬
haftes Recht hatte , ihn zurückmberusen , kümmert sich nicht
um den Landtag , sie wendet sich gleich gegen den Abg . selbst
und geht über den Landtag mit einer Rücksichtslosigkeit hin¬
weg , wie sie sich wohl kaum eine Staatsregierung gegen eine
Kammer erlaubt hat . Sehen Sie da das glückliche Einver¬
nehmen , wovon die Staatsregierung so häufig gesprochen hat.
Dieses Verfahren ist , wie in der Regel , ein schroffes Ent-

gegentreken . Doch ich muß einlenken , ich muß einen Blick
werfen auf die Provinzialschule in Jever , auf dieses , von
seiner frühem Stiefmutter , der Staatsregierung in Oldenburg,
so sehr vernachlässigte Stiefkind . Ich freue mich von ganzem
Herzen , und die Stadt und der ganze Deis Jever wird sich
mit mir freuen über die Erklärung des Herrn Regierungs-
Kommissars , daß die Staatsregierung fortan ihre Sorge der
Schule zuwenden werde . Ich muß auch bekennen , baß die
Staatsregierung schon angefangen hat , der Schule eine Mut¬
ter zu werden , und ich will hoffen , sie werde der Schule
eine recht liebreiche Mutter werden . Früher ist sie es nicht
gewesen . Ich muß mich dagegen verwahren , als wollte ich
die früheren Schulzustände in Schutz nehmen , als hätte ich
sagen wollen , die Kräfte der Lehrer waren genügend , oder
früher genügend gewesen ; ich will zugestehen , es ist im höch¬
sten Grade wünschenßwcrth , daß der Lehrer , wenn er zum
Abg . gewählt wird , einen Stellvertreter erhalte . Aber , m . H .,
einestheils hätte das sogleich untersucht und geordnet werden
müssen , und in diesem Stadium des Landtags , das , glaube
ich , werden Sie Alle anerkennen , kann das nicht mehr in
Betracht kommen . Anderntheils müßte auch aus die offiziellen
Zeugnisse Rücksicht genommen werden . Sie sind vorgelesen,
nach diesen hat die Staatsbehörde selbst erklärt , daß keine
Ursache sei , den Urlaub zu verweigern , und so muß ich noch
einmal Alles zusammenfassen , ich muß aufmerksam machen
aus die große Gefahr deS Grundsatzes eines bedingten Urlau¬
bes , ich muß aufmerksam machen auf die große Gefahr einetz
Urlaubes auf Widerruf , daß sich der Landtag mit allen Kräf¬
ten wahren muß , dieses Prinzip zu sanktioniren , ich muß
ferner darauf Hinweisen , daß daß Verhältnis welches das

Staatsgrunbgesetz bezeichnet , nämlich daß erhebliche Rücksich¬
ten des Dienstes nur dem Eintritte entgegenstehen , mit dem

Eintritte sich durchaus ändert , baß die Stellung des Abg.
zum Landtage hier wesenilich in Betracht kommt . Ich muß
Sie -endlich noch Hinweisen auf den Abg . Böckel selbst . Sie
wissen , er ist Mitglied mehrerer Ausschüsse , namentlich des

sehr wichtigen Finanzausschusses , er war es -schon im vorigen
Jahre , er kennt die Verhältnisse , er ist im chochen Grade
thätig darin gewesen , im Augenblicke liegen die großen Fi¬
nanzfragen vor — und man reißt ihn fort . Sie können und
dürfen daS nicht dulden . Er ist noch Mitglied in andern
Ausschüssen . Schen Sie sich die Konsequenzen an , geben Sie
den Prinzipien Raum . Sie müssen alle Konsequenzen tragen;

die besten Kräfte können Ihnen auf diese Weise entzogen
werden , und ich möchte Ihnen das Prognostiken stellen , daß
in wenigen Jahren , wenn sich der Landtag gegen dieses Prin¬
zip und seine Konsequenzen nichr wehrt , alle Beamten , die
zu Abgg . gewählt werden , mir der Bedingung des Wider¬
rufs Urlaub erhalten werden . Wenn Sie dies Alles zusam-
menstcllen , die frühern Beschlüsse des Landtags , die frühem
Verhältnisse der Schule zu den gegenwärtigen , den gegen¬
wärtigen Zeitpunkt des Landtages , wo kaum ein Abg . noch
abgerissen werden kann , überhaupt die Verhältnisse dieses
Widerrufs , — so können Sie unmöglich Bedenken tragen,
dem Anträge des Ausschusses , wie er ihn einstimmig gestellt
hat , beizutreten.

Abg . Bargmann : Ich bin mit dem Anträge des Aus¬
schusses einverstanden , aber mit den Gründen kann ich mich
nicht begnügen , ich habe deren mehr . Wieviel Richter und
Verwaltungsbeamte sitzen nicht in diesem Saale , oder haben
in früheren Landtagen ihren Sitz hier eingenommen , aber
wann ist über ihren Urlaub hier verhandelt ? — alle har man
zu ersetzen gewußt , nur die Kantorstelle in Jeoer kann nicht
zeitweilig besetzt werden . Ich sehe nicht auf den vorliegenden
Fall allein , sondern ich sehe auch auf die Konsequenzen:
Wenn der Dr . Böckel jetzt nicht von der Schule hinweg-
genvminen werden darf , wie kann dann künftig ein Lehrer
des Gymnasiums in den Landtag gewählt werden , wo daS
Konsistorium die Erlaubniß zu ertheilen hat ? hat denn der
Andrang zu den Studien seit 1648 zugenommen , daß es
künftig mehr oder bessere Stellvertreter giebt ? — Ich kann
mich mit dem Gedanken an die Ausschließung dieser Lehrer

nicht befreunden , weil ich sie zu Landtagsabgeordnete vorzugs¬
weise qualifizirt halte — ich sage vorzugsweise,  und dar¬
über muß ich ein paar Worte sagen . Zunächst finde ich bei
ihnen viel Intelligenz ; in allen Zweigen der Wissenschaft
nimmt der Staat die Staatsangehörigen , w« sic da sind , aber
beim Lchrerfrande , bei den Gynasiallehrrrn ist es nicht so;
fehlt es da an tüchtigen Männern im Lande , so beruft män
sie aus dem Auslande.

Erlauben Sie mir davon einen Shluß ans die große
Intelligenz . Dann haben die Gymnasiallehrer bei vielen
Fragen ein geringeres persönliches Interesse als andere Staats¬
diener , z. B . bei dem Organisationsgesetze , ob 2 oder 3 In¬

stanzen eingeführt werden , ob 3 , 4 oder 7 Landgerichte und
wo sie sein sollen . Das alles ist für sie ohne persönlichen
Vortheil oder Nachthril , ihr Blick wird durch das eigene In¬
teresse nicht getrübt . Die Gymnasiallehrer qualifiziren sich
ferner meines Erachtens vorzugsweise zu Landtagsabgeordnotm,
weil sich bei ihnen eine besondere Theilnahme für öffentliche
Angelegenheiten findet . Sowohl in Jever als in Old nburg
giebt ein Gynasiallehvcr ein Blatt heraus , das die öffentlichen
Zustände bespricht . Bei welchem anderen Stande finden Sie

eine solche Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten?
und diese Theilnahme bei den Gymnasiallehrern ist meines
Erachtens nicht etwa zufällig bei den jetzigen Lehrern , sondern

ich glaube , daß in ihrer beruflichen Stellung der Impuls für



38V

eine solche Theilnahme liegt . Ich kann daher nicht zugeben,
daß man hier den Anfang damit mache , den Lehrern den
Urlaub zu verweigern , weil ihre Anwesenheit bei der Schule
nicht entbehrt werden könne . Die Schule muß sie entbehren.
Das Konsistorium sagt , cs sind Nachtheile damit verbunden.
Ich glaube es ; aber , m . H . , ist cs denn ohne Nachtheil,
wenn ein Richter , oder ein Verwaltungsbeamter aus »einer
Stellung tritt ? Ist die Fortbildung einiger Tertianer wich¬
tiger als alles andere ? Für die Volksschulen hat das Kon¬
sistorium eine solche Fürsorge nicht gehabt , das weiß ich aus
Erfahrung , denn in Eckwarden fehlte vor einigen Jahren an
der dortigen Hauptschule längere Zeit , vielleicht ' / , Jahr lang,
ein Unterlehrer ; der erste Lehrer hatte zugleich die 13 bis
14jährigen Kinder und die Abcschüler zu unterrichten , und als
ich selbst mich darüber bei der Kirchenvisikativn beschwerte,
wurde diese Beschwerde kalt ausgenommen . Gelegentlich nach¬
her bekamen sie einmal einen Unterlehrer . Freilich giebt es
Leute , die denken mögen , ja ! die Bauerkinder , darauf kommt
es nicht an . Ich muß aber bemerken , daß Eckwarden seine
Schulkosten selbst trägt , und daß der Staat zu dem Gym¬
nasium in Jever und Oldenburg jährlich 5000 Thlr . zahlt.
Bei dieser Unterstützung des Sraates scheint eS fast als halbe
Anmaßung Seitens der Sckule , daß sie jetzt auch noch ver¬
langt , cs dürfe auch nicht auf kurze Zeit ihr ein Lehrer ent¬
zogen werden . Dann möchte ich noch Hinweisen , m . H ., auf
die Klagen der Presse in Bezug auf die geringe Intelligenz
des Landtags , namentlich aus der Seite , welcher der Dr.
Böckel angehört . Glauben Sie aber , daß die Intelligenz
des Landtags durch eine Neuwahl vermehrt wird ? Ich will
nicht weiter reden , mein Hauptgrund besteht darin : die Ter¬
tianer mögen warten , bis der Landtag zu Ende ist.

Abg . Pancratz : Nach dem Ausschußberichte hat von
der bedingten Ertheilung des Urlaubes eigentlich nicht weiter
die Rede sein sollen , indessen möchte ich mir doch eine kurze
Bemerkung dagegen erlauben , was in dieser Hinsicht vom
Abgeordneten Mölling gesagt worden ist . Ob der bedingte
Urlaub jedenfalls von dem Urlaub -Nachsuchcnden anzunehmen
gewesen wäre , mag zweifelhaft sein . Vielleicht hätte derselbe
verlangen können unbedingten Urlaub oder unbedingte Ur¬
laubsverweigerung . Ich glaube aber , wenn bedingter Urlaub
ertheilt und vom Ansuchenden angenommen worden ist , so
kann nachher durch den Eintritt desselben in den Landtag die
Sache keineswegs so gestellt sein , daß die Bedingung als
nicht hinzugefügt anzusehen ist , oder daß der Beurlaubte ein
weiteres Recht erworben habe , als mit der angenommenen
Bedingung vereinbarlich ist.

Hinsichtlich dessen , was der Abgeordnete Bargmann
eben gesagt hat , hinsichtlich der Vergleichung der Beurlaubung
der übrigen Staatsdiener und der Gymnasiallehrer , will ich
nur bcmerklich machen , daß hier bei .der sonstigen Achnlichkcit
doch einige Verschiedenheit vorliegt . -Zuerst ist hier in unse¬
rem Lande bei einem Staatsdiener im Rechts - oder Verwal¬
tungssache genug Aussicht , Ersatz zu finden , weil in dieser
Hinsicht viel mehr verschiedene Kräfte vorhanden sind , als bei

Gymnasiallehrern . Dann ist auch im Staatsdienst in der
Regel nicht allein Vertretung genug , sondern es kann auch,
theilweise wenigstens , Nachholung stattsinden , was beim Un¬
terricht in einem Gymnasium meiner Meinung nach nicht
möglich ist . Ueber die Vergleichung der Wichtigkeit der Ge¬
schäfte , und ob es nicht daraus ankommc , daß die Tertianer
weniger Unterricht bekämen , will ich nicht sprechen . Die
Hauptsache angehend , habe ich nur zu bemerken , daß ich mich
mit der Mvtwirung des Ausschusses nicht einverstanden er¬
klären kann . Es ist hier hauptsächlich gesagt , oder zuletzt
kurz zusammengenommen , daß nicht nachgewiesen sei, daß von
der Dienstbehörde die erforderlichen Maßregeln ergriffen sind,
das behauptete Hinkerniß zu beseitigen , daß die Dienstbehörde
dieses vollständig darlegen müsse , das scheint mir sehr zweifel¬
haft , wenigstens , wenn man verlangen will , daß selbst dieser
Ersatz deS Lehrers auch aus dem Auslande zulässig ist , waS
im Allgemeinen nicht bezweifelt werden mag . Man könnte
hier schwerlich eine Grenze finden , wieweit die Schulbehörde
ihre Erkundigungen und Bemühungen erstrecken müsse , um
einen Ersatz möglich zu machen und darzulegen , daß der Er¬
satz nicht möglich gewesen sei. Ich glaube , in dieser Hinsicht
den Behörden , nicht blos dem Rektorat , sondern auch der
Konsist .-Dep . vertrauen zu müssen , daß sie das Ihrige gethan
haben , da nach den Akten und Berichten , die vorliegen , bei
ihnen allerdings von der Ersetzung des Abg . Böcke I die
Rede gewesen ist. Diesen Behörden muß ich überhaupt haupt¬
sächlich in dieser Sache vertrauen , so lange nicht das Gegen-
theil klar vorgelegt werden kann ; deswegen kann ich auch aus
diesen Aktenstücken , soweit sie hier mitgethcilt sind , nicht diese
Schlußfolgerungen und Motivirungen ziehen , wie sie vom
Ausschüsse gezogen sind , namentlich nicht auch nach dem von
Seiten des Reg . - Tisches mitgetheilten Bericht des Rektor
Müller , und ich glaube auch , daß die Schlüsse , die in dieser
Hinsicht gemacht sind , aus den früher vorgekommenen Beur¬
laubungen des Abgeordneten Böckel hier nicht angemes¬
sen sind.

Abg . Wtbel : Meine Herren ! Auf die Frage , ob ein
bedingter Urlaub hätte ertheilt werden sollen oder nicht , will
ich nicht eingehcn , sie steht heute , wie ich glaube , nicht auf
unserer Tagesordnung , wie dann auch noch Manches einer
andern Tagesordnung Vorbehalten sein wird , was die
Frage betrifft nach Beobachtung der konstitutionellen Befug¬
nisse und Formen . Ich habe zunächst den Beruf , als Bericht¬
erstatter des Ausschusses über das einige Worte zu sprechen,
was au Ldcr Mittheilung , die der Herr Regicrungscvmmissar
die Güte hatte , im Eingänge unserer Berathung uns zu ma¬
chen , so aufgefaßt werden könnte , alö läge darin eine Vervoll¬
ständigung und Ergänzung deS Aktenauszuges , den der Aus¬
schußbericht Ihnen mitgctheilt hat . Der Herr Regierungß-
Comnüssar hat Ihnen den Bericht des Rectors der Jeverschcn
Schule vorgelcsen , den wir Ihnen im Auszuge gegeben ha¬
ben . Sie werden darin nichts Neues gefunden haben , na¬
mentlich , glaube ich , geht der Abg . Pancratz  von einer
unrichtigen Auffassung aus , wenn er glaubt , daß diese Vor-
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lesung ihn eines Andern habe überzeugen können , als daß,
was man aus unserm Auszüge habe entnehmen können . Höch¬
stens war die Vorlesung nicht ganz vollständig , insofern sie
sich nur auf den einen Bericht erstreckte , und nicht auch auf
den andern , aus dem man ersieht , daß es nicht blos diese
Gründe gewesen sind , die zu dem Anträge auf Rückberufung
Böcke l' s bestimmt haben , sondern , daß wie in dem ersten
Berichte schon erklärt wird , die bisherige Stellvertretung durch
die vorhandenen Lehrer von diesen ungern ertragen werde,
wie es in unserem Berichte heißt , ihnen lästig falle , und die¬
ses habe sich „ unzweifelhaft herausgestellt ." Mir stehen die
Akten augenblicklich nicht zu Gebote . Sie sind der Staats-
rcgicrung zurückgcstellt worden , sind übrigens auch dem Land¬
tage vfsiciell nicht mitgcthei ' t worden , sondern nur privatim
dem Ausschüsse . Zch aber glaube nicht , daß jene etwa so
lautende Behauptung des Rectors in ihrem ganzen Umfange
wahr ist. Zch glaube nicht , daß von allen Lehrern der Zc-
verschen Schule die größere Mühe , die ihnen durch Böckels
Abwesenheit aufgelegt wird , ungern ertragen werde , und daß
dies unzweifelhaft hervorgetreten sei. Wäre es bei Einigen,
so haben wir im Staatsleben überall gar Manche , die nicht
mit gehöriger Freudigkeit die Pflichten erfüllen , die ihnen auf¬
erlegt werden . Das wird kein Grund sein , eine neue Aendc-
runo vorzunehmen . Der Herr Regierungscommissar hat fer¬
ner den ersten Bericht des Consistoriums mündlich mirgethcilt,
und es schien , als wenn daraus hätte entnommen werden
können , daß die Aeußerung des Ausschußberichts , das Eonsi-
storium habe unbedingten Urlaub empfohlen , in Zweifel ge¬
zogen werde . Das ist aber nur ein Schein , und diesen
Schein wegzuziehen , werden wenige Worte genügen , wenn ich
aufmerksam mache , daß die Mittheilung deS Herrn RegierungS-
Eommissars insofern gewiß richtig war , baß m diesem Con-
sistorialberichte gesagt ist , es würde nicht thunlich sein , den
Dr . Böckel zurückzurufen , obgleich es jeder Schule wün-
schenswerth sei , ihre Lehrer zu behalten , und so wurde die
unbedingte Beurlaubung empfohlen . Es wurde diese Frage,
wie mir der Herr Regierungscommissar gewiß zugeben wird,
nicht abhängig gemacht von der andern Frage , was soll zum
Ersatz geschehen ? Wo soll der Stellvertreter gesunden werden?
Das Consistorium sagt in seinem abgestatteten Berichte viel¬
mehr ausdrücklich , es ersuche das Ministerium , ihm diese Ver¬
fügung allein zu überlassen ; das Consistorium übernahm auf
seine Verantwortung für die Stellvertretung zu sorgen , es
hielt sie für möglich , es hielt sie für leicht , „ augenblicklich
wurde sie nicht gewünscht , nur eine längere Abwesenheit könnte
sie wünschenswerth machen . " — Nun , meine Herren , da
frage ich Sie , wenn das Konsistorium sagt , seine Zurückberu-
sung wird nicht möglich sein , was heißt das ? — Gilt etwa
kein Recht mehr in diesem Lande ? Werden die Bestimmun¬
gen des Staatsgrundgesetzes nicht mehr beobachtet ? Nein,
meine Herren , das wird Keiner so verwegen sei» zu behaup¬
ten . Also Böckels  Zurückberufung war nicht möglich , weil
die erheblichen Rücksichten des Dienstes nicht

24 .

Vorlagen!  Das kann der einzige Grund sein . Wenn eine
Behörde , wie das Konsistorium , die aus lauter intelligenten
Männern besteht , sagt , die Zurückberufung ist nicht möglich,
so heißt das : wir können Dienstrücksichten nicht als so er¬
heblich darlegcn , baß entschieden werden muß , daß er zurück¬
tritt . DaS ist der Satz unseres Berichts : Das Konsistorium
empfahl die unbedingte Urlaubsertheilung ; er strht in seiner
ganzen Richtigkeit da . Es ist ferner darauf hingewiesin von
dem Regicrungstische , die Zuziehung von Ausländern sei zu
kostspielig . Zch weiß nicht , ob daS in hohem Grade der Fall
ist, ich weiß aber , daß sonst ein ausländischer junger Philolog
sehr schnell zur Hand gewesen ist , man hat einen Brief ge¬
schrieben an den Professor Trendelenburg in Berlin , mit dem
man derartige Verbindungen unt .rhält , oder nach Halle und
der junge Philolog ist sehr schnell zur Stelle gekommen . Die
Reisekosten auf der Eisenbahn von Berlin oder Halle hierher
sind nicht sehr erheblich . Ein anderer Grund wurde genannt,
über den wir hätten erschrecken können , eS wären große Nach-
thcile dabei , wenn ein neuer Lehrer einträte ; Las ist gewiß
immer der Fall . ES ist gesagt worden , diese Frage müsse
nicht betrachtet werden aus dem Gesichtspunkte der Wichtig¬
keit der Anwesenheit des Abg . im Landtag , sondern aus dem
Gesichtspunkte der Wichtigkeit seiner Anwesenheit in der Schule.
Das kann nicht richtig sein . Es fragt sich, ob erhebliche Rück¬
sichten des Dienstes der Urlaubsertheilung entgegenstchen . Der
Bergriff „ erheblich " ist kein Begriff , der sich mit Händen fas¬
sen und an die Wand schreiben läßt . Erheblich ist , was ab¬
gewogen wird gegen etwas Anderes , wogegen man es auf
die Wagschale legt , so daß die andere Wagschale sich erhebt.
Also , m . H ., wir werden unö nicht entziehen dürfen , die Wich¬
tigkeit und Würde des Landtagsabgcordneten in die eine Wag¬
schale zu werfen und die Schule in die andere . Sollten wir
aber diesen vom Regicrungstisch angegebenen Grund als er¬
heblich annehmen müssen : die Schule leidet durch jede Abwe¬
senheit eines Lehrers ? Nein , m . H . , denn dieser Grund
ist verfassungswidrig , er streitet unmittelbar gegen das Staats¬
grundgesetz . Den Grundsatz hat das Staatsgrundgesetz nicht
anerkennen wollen , es habe nicht sagen wollen , ein Lehrer
darf nicht in den Landtag gewählt werden , und darauf lief
dies hinaus . Was übrigens Len Eifer der Staatsrrgierung
betrifft , der Jevcrschcn Schule , der sie bisher eine Stiefmutter
gewesen sein soll , jetzt ihre Fürsorge zuzuwenden , so werden
wir diesen Eifer mit warmem Danke anerkennen . Aber ich
meinestheils muß sagen , und ich glaube , m . H . , Sie werden
es mit mir sagen : diesmal geht der Eifer ein wenig zu weit.
Ob sie nun den Beschluß - fasjcn , wie ihn der Abg . Dannen¬
berg  beantragt hat , um diesen Eifer zu zügeln , der diesmal
über die Grenze hinausgcht , oder ob sie den Antrag deS
Ausschusses annchmen , ist nicht viel Unterschied . Der eine
Unterschied ist da : Nehmen sie den Dannenberg ' schen  An¬
trag an , so werden Sie , wenn der Provinziallandtag zusam-
mentritt , diesen widerwärtigen Gegenstand noch einmal wieder
zu bcrathen haben , und das möchte ich nicht gerne ! Die Ent-
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scheidung wird dann freilich wieder ebenso ausfallen , wie heute,

und es hätte nur den Nachtheil , daß wir auf dieses unange¬

nehme Kapitel zurückkommen müssen.
Regiet .- Kom . Runde : Wesst , von dem Abg . Mölliüg

gesagt worden ist , daß aus dem Staatsgrundgesetz an sich
wohl schon folge , daß dem Abg . Böckel der Urlaub jetzt

nicht mehr versagt werden könne , so glaube ich das doch nicht.

Denn in dem Staatsgruridgcsetze steht nur : " Der Urlaub

müsse ertheilt und soll nur versagt  werden aus trhebli-

chen Rücksichten detz Dienstes . " Dtr Gang der Verhandlun¬

gen ergiebt übrigens auch , daß es nicht wie ein Blitz aus
heiterem Htnimel gekommen ist , daß der Urlaub des Abg.

Böckel jetzt zurückgenommen wurde , sondern daß cs so kom¬

men mußte , wenn keine Vertretung gefunden wurde . Der

Urlaub wurde bewilligt unter Vorbehalt der Zurücknahme,

weil in dem Augenblicke , wtz der Urlaub nachgesucht würde,

die Eröffnung des Landtags nahe war , und man die Erthei-

lung des Urlaubs nicht ohne Nöth zurückhalten wollte.
Es kann ja manchmal in dem Augenblicke nicht sogleich

für Vertretung gesorgt sein und man kann auch nicht gewiß

sein , ob die Vertretung möglich sei oder nicht . Daß das

jetzt so lange Zeit gedauert hat , m . H ., ist lediglich dem Abg.

Böckel zuzumessen , indem er anfangs , da er vom Rektor

Müller ausgesordert war,  er möge möglichst dafür sorgen,

daß «in Stellvertreter gefunden werde , auf einen Kandidaten

hinwics , der nicht für geeignet befunden wurde und indem die

Erkundigungen darüber die Sache so lange verzögerten , daß

sich erst jetzt herausgestellt hat , daß eine andere Vertretung

nicht möglich sei. Was sodann das von Herrn Abg . Möl-

king  auch 'gerügte Verfahren betrifft , welches in Beziehung
auf den AÜg . Böckel von dem Konsistorium beobachtet

wurde , so kann darin schwerlich etwas Unrichtiges gefunden
werden , denn der Wg . Böckel selbst hat erklärt , er glaube

nicht , daß das Konsiffürittm befugt sei, seinen Urlaub zurück¬

zunehmen , und ffö mußte denn doch wähl auch das Konsisto¬
rium , da es anderer Ansicht war , seine dienstliche Autorität

wahren und ihn darüber zur Verantwortung ziehen , warum

er , da der Urlaub zurückgenommen , eigenmächtig feinen Dienst

verlasse und hier im Landtage bleibe . Es wurde ihm bei der

Gelegenheit auch anheim gegeben , ob er es nicht für zweck¬

mäßiger halte , seinen Platz als Abgeordneter auszugeben und

ihm also eben das gesägt , was der Abg . Mölking  gewünscht

zu haben scheint , üb er nicht selbst resr'ljniren wolle ; allein
Dr . Böckel HÄ erklärst , daß er das nicht könnte und des¬

wegen mußte denn erst die Stiche an den Landtag gebracht

werden , danrrt der Utlaub im Einverständniß mit dem Land¬

tage verweigert würde , weil er eben ' feinen Posten als Land-

tägsabgeördneter nicht ausgebeN wolllc . Es ist ihm bei der

Gelegenheit gesagt wissdtn , das Lehreramt verlange mehr als
alle Staatsä 'nitkr eine ' unuiitetbröchene Bcruftslhätigkeit und

das Schulleben mit seinen täglichen Anforderungen an einen

regelmäßigeü ruhigen Geschäftsgang , an eine stete Aufmerk¬

samkeit auf ' einen kleinen , nur M Hinblick auf den großen

Zweck Pflichtteil und mit Liebe zu verwaltenden Dienst ver¬

trage keine andauernde aufregende Thatigkeit auf einem ganz
fremden Gebiete.

Das spricht eben auch dagegen , was der Abg . Barg-

mann  gesagt hat , daß bei andern Diensten doch auch leicht

eine Vertretung gefunden würde , warum dies nicht auch bei

den Lehrern der Fall sein könnte ? Bei andern Staatsdie¬

nern ist das wirklich leichter der Fall als bei den Lehrern.

Wertst daraus gefolgert werden sollte , daß damit eine gänz¬

liche Ausschließimg aller Löhrer aus dem Landtage tlusgrspro-

chen sein würde , so kann man das nicht behauptest , dcstst «S

giebt immer Stellen , wo eine Vertretung doch leichter mög¬
lich ist , aber hier bei der Schule in Jever ist das nur des¬

wegen nicht der Fall , weil eben seit langer Zeit schon die

Lehretkräste an der Schule so schwach sind , daß Man mit

Ernst auf Abhülfe Bedacht nehmen muß . Die andern Lehrer

sind durch die Abwesenheit des Abg . Böckel mit Arbeit über¬

bürdet und mast kann ihnen schwerlich zumuthen , daß sie

fortwährend den Unterricht für ihn übernehmen sollen , abge¬

sehen davon , daß 10 bis 12 Stunden ausfallen und nachthei¬

lige Kombinationen eintreten müssen . Wenn der Abg . Bö¬

ckel durch Synoden und Landtage fortwährend in seiner amt¬

lichen Thätigkeit unterbrochen wird , so wird es endlich erfor¬

derlich werden , daß man euren ständigen Stellvertreter für

ihn anstelle . Daraus würde aber folgen , daß er selbst seinem

Amte nicht mehr vorsteden könnte . Früher ist der Urlaub

allerdings bewilligt worden und der Zustand war damals

nicht fo günstig ; aber der neue Rektor hat gerade die Aufgabe,

jetzt dafür zu sorgen , daß die früheren Nachtheile überhaupt

nicht wieder eintreten ; er leibst muß , um einen neuen Schul¬

plan zu entwerfen und dann durchzuführen , geschont werden

und man muß ihm dabei nicht von vornherein immer cntgegentrc-

tcn . Bei der Synode war überhaupt nur eine kurze Zeit der

Dauer in Aussicht zu nehmen , deshalb ließ sich da noch eher

eine Auskunft treffen . Wenn aber jetzt der Rektor darauf

besteht und die Vorgesetzten Dienstbehörden , die Konsistorial-

dcputation und das Konsistorium einstimmig -die Rückkehr des

Dr . Böckel verlangen , and wenn man weiß , welches Inter¬
esse die Jeveraner an ihrer Schule nehmen , und westn cS

gewiß ist , daß die Eltern dort zunächst wünschen müssen,

daß ihren Kindern ein unumerbrochen regelmäßiger Unterricht

ertheilt werde , so kann die Staalsregierung nicht umhin , dem

Allen Gehör zu geben und zu wünschen , daß sich der Land¬

tag mit der Verweigerung des Urlaubs einverstanden erklä¬

ren Kröge.
Abg . -v . Thssnen : Za , m . H ., nach dem StaatSgrund-

gesetz Art . 88 . sollen alle öffentlichen UnterrichtSüüstalten stets

mit angemessenen Lehrkräften uüd Lehrmitteln versehen sein.

Die Zeversche Schule hat bekanntlich an diesen Lehrkräften

lange Mangel gelitten . Es ist in öffentlichen Blättern , durch

Petitionen , durch Vorstellungen der Schulbehörde , der Kon-

sistoriüldeputaiion immer darauf angetragen worden , daß diese

Lehrkräfte vermehrt werden müßten und vermehrt werden soll¬

ten . Es ist endlich der Fall geworden , es ist ein Lehrer mehr

angestellt worden . In diesem Zeitpunct ist Or . Böckel in
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die Synode, dann in den Landtag eingetreten mit Urlaub,
in der Aussicht, daß,man HeineStelle würde anderweitig be¬
setzen können. Dies hat -ni.cht gelingen wollen, denn ob ein
so anerkannt tüchtiger Lehrer, wie der Or . Böckel , fehlt
oder nicht, ist von großer Bedeutung. Zch kann daher der
Staatsregierung nur -Recht geben, wenn sie in Ausübung
dieses Art 88. ihrerseits nun diesen erthcilten Urlaub zurück-
nimint , da es sich gesunden hat , daß sich diese fehlende Leh¬
rerhaft augenblicklich nicht ersetzen läßt. Von der andern
Seite chin ich allerdings auch der Ansicht, daß in der Wahl
der Abgeordneten zum Landtage wo möglich keine Beschrän¬
kung siatssinde, daß eben auch in diesem Falle keineswegs
charauf Rücksicht genommen werden kann, ob der zu wählende
Abg. Lehrer oder sonst Staatsdiener ist.

Es sind auch von Seiten der Eltern und der EinMh-
mer, soviel ich weiß, keine besonder« Beschwerden erhoben
wcrden. An dem Ausschüsse, der diesen Bericht erstattet
hat, sitzen die beiden Abgeordneten aus Zeverlayd, der Eine
davon, Böckel , (Mehrere Stimmen: „ Mölling ") ist Vor¬
stand der Konsistorial-Deputation uqd .als solcher,auch Vor-
,st.and der Schule. Diese beiden sind einverstanden damit, Laß
der Lehrer Böckel zu -entbehren ist, daß dafür gndere -Kräfte
vorhanden seien, die dafür eintreten. Zch muß Minen Zwei¬
fel gestehen; nach d§m was der Bericht sagt, scheint mir das
nicht der Fall zu sein, denn es ist Nichts weiter Thatsäch-

kiches angegeben. Bon >den drei erst zurückgekommenenK̂an¬
didaten läßt sich wohl schwerlich eine Vertretung erwarten,
und erst eine Vertretung aus dem Auslände zu suchen, ist
sehr weitläufig und es würde sich fragen, ob sich Einer fin¬
det, ohne bxi Aufhörung der Stellvertretung Anspruch zu ma¬
chen, in dem Staatsdienste zu bleiben. Es ist hie Frage von
Seiten des Landtags, ob er nun, wenn die Staatsregierung
diese Beurlaubung Mcht mehr übernehmen kann, dafür die
Verantwortliche übernehmen will, und ich bin der Ansicht,
daß er es für diesen Fall, für den gegenwärtigen allgemeinen
Landtag kann und aus den vielfach angeführten Gründen
auch muß. Zch werde daher für den Ausschuß-Antrag stim¬
men, jedoch mit dem Zusatze: „für den gegenwärtigen allge¬
meinen Landtag." Zch bin noch nicht zugegen gewesen, weil
ich mich in der Stunde geirrt habe, wie der Abg. Dannen¬
berg  den Antrag gestellt hat, der, wie ich höre, dasselbe be¬
sagt, und so würde ich mich diesem anschließen. Das ist's,
was ich zu sagen habe.

Abg. Pancratz : Nachdem, was ich früher über diese
Sache gesagt habe, muß ich allerdings die dienstliche Behörde
des Abg. Böckel,  den Magistrat, und hauptsächlich die Kon-
sistorialdeputation zu Zever, als compctent halten für die Bc-
urtheilung, in wiefern derselbe entbehrlich ist oder genügend
ersetzt werden kann, ich glaube auch, daß ich deren Urlheih
vorzugsweise vertrauen muß in dieser Hinsicht. ES kommen
aber auch die Verhältnisse in Frage, in-welchem jetzt der Abg.
Böckel in dem gegenwärtigen Landtag steht und daß dieser
Landtag seinem Ende anscheinend nicht fern ist. Dieses zw
beurtheilcn lag vielleicht nicht so sehr im Bereich der gedach¬

ten dienstlichen Behörden und cs wird hon denselben auch
nicht so sehr berücksichtigt worden sein, und in dieser Hinsicht
hat allerdings der Landtag die beste Einsicht pnd kann am
besten darüber mtheilen, und ich muß allerdings sagen, daß
das Verhältniß des Abg. Böckel im Landtag und der Land¬
tag selbst, da sein Ende nahe kevorstcht, auch dieses Amen¬
dement-des Abg. Dannenberg  nach meiner Ansicht zu mo-
tiviren scheint und daß ich daher nach dem vom Abg. Dan-
neuberg  dafür zur Begründung Vorgebrachien auch für
den Ausschuß-Antrag stimmen werde, wenn djescs Amende¬
ment angenommen wird.

Abg. Mölling : Was zuvörderst die rechtliche Bezjehyng
betrifft, so hat der Herr Reg.-komm, ebenfalls den Art. 137
des Staatsgrundgesctzcs angezogen; ,er hat aber nur gesagt,
daß erhebliche Rücksichten in Bettest des Dienstes in Betracht
kommen-wüßten, er hat aber gerade den entscheidenden Sgtz
weggclassen, daß nach Art. 137 dstse Rücksichten nur in Be¬
tracht kommen, wenn sie dem Einfritt des gewählten in -den
Landtag cntgegcnstchen. Der Abg. Pancratz  sagt , es sei
Sache des Abgeordneten, gleich wepn er bedingten Urlaub
bekommt, die Entscheidung des Landtags zu suchen, oder wenn
i-hm das nicht gefalle, die Sache zur Entscheidung zu bringen,
so könne man nicht sagen, die Bedingung müsse als yicht
hinzugefügt angesehen werden. Dies ist aber ein Privatver-
haltniß des Abgeordneten zu seiner Behörde. Er kann-schwei¬
gen, er kaM mit Rücksicht auf die ihm Vorgesetzte Bshörtze
davon abschen, er kann aber auch hie Sache zyr Entscheidung
bringen. Der Abg. Böckel hat das Letztere nicht gethan.
Das Rechtsverhältniß des Landtags ist aber ein ganz anderes,
der Landtag kann nur nach dem Gesetze entscheiden,-er,n,üMt
keine Rücksicht auf jenes Privatverhältniß, er weiß nur, -daß

.die Staatsregierung den Eintritt in den Landtag gestattet hat,
und der Landtag muß die Bedingung glS nicht hinzugefügt
betrachten. Sonst ist zur Widerlegung dieses Rechtsgmnh-
satzes nichts gesagt worden, und ich muß wiederholt auf das
-Gefährliche dieses Prinzips aufmerksam Mächen, und has
Staatsgrundgesetz spricht für uns. Zch muß aber auch,wie¬
der, was schon mannigfach hervorgehoben ist, es als .Mer-
läßliche Pflicht der Staatsbehörde anfthen, die erforderlichen
Schritte zur Stellvertretung zu thun. Die Staatsregierung
ist aber den Beweis schuldig geblieben, daß sie diese Schritte
gethan. Nun sagt zwar der Abg. Pancratz,  man Msse
der Behörde das .Vertrauen schenken, daß sie das Zhrigc ge¬
than. Zch glaube aber, jn , Geschästssachen führt dgs Ver¬
trauen zu nichts, und hier ist es die Staatsbehörde, bie-d̂ n
Beweis führen muß, daß sie das Zhrige gethan. Es liegt
aber ziemlich unzweifelhaft der Gegenbeweis vor, daß die
Staatsbehörde die erforderlichen Maßregeln nicht ergriffen.
Es ist über den Kandidaten Zbbcken lange Zeit hm und
her unterhandelt worden. Böckel hatte ihn vorgeschlggcn.
Allein es sind sogleich zwei andere Kandidaten genannt,
Thöle und Tönnesscn, und das Konsistorium hat in dieser
Beziehung, wie die Akten ergeben, keine Schritte gethap.
Der Bericht führt in dieser Beziehung einen wunderlichen
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Grund an : Weil die Konsistorialdeputation dieser beiden nicht
weiter erwähnt , müsse man annehmen , sie seien unfähig oder
wollten nicht . Wenn aber von dem Herrn Regierungs - Com-
missair erwähnt wird , daß gerade der Abg . Böckel selbst
eigenmächtig im Landtag geblieben sei, so ist das irrig . Das
Konsistorium verkündete ihm unterm 15 . Februar , daß er in
sein Schulamt zurückkebren müsse und stellte ihm anheim , sein
Mandat niederzulegen , sonst sollte die Sache zur Entscheidung
des Landtags gebracht werden . Das faßte Böckel , so viel ich
weiß , so auf , daß er die Niederlcgung seines Mandates ab¬
lehnte , und nicht glaubte , schuldig zu sein , zurückzukehren.
Böckel sprach mit Recht dem Konsistorium die Befugniß der
Zurückberufung ab , er that aber weit mehr als wozu er ver¬
pflichtet war , er erklärte sich , um einen Konflickt zu vermei¬
den , sogleich bereit , in sein Schulamt zurückzukehrcn . Von
Eigenmächtigkeit und Eigenwille kann also gar keine Rede
sein . Wenn übrigens vom Regierungstische gesagt ist , daß
ihm damals die Resignation anheimgegeben worden , so war
das auf jeden Fall viel zu wenig genügend , denn die Staats¬
regierung durste , wenn sie human sein wollte und billig , den
Stand der Sache nicht verändern . Sie durste dm Abg.
Böckel nicht zurückrufcn . Am 13 . Februar wurde der Ur¬
laub zurückgenommen — am 23 . ist der Abg . Böckel abge¬
reist . Zn diesen 10 Tagen hätte die Sache dreimal erledigt
sein können und der Abgeordnete konnte ruhig hier bleiben.
Statt dessen ergreift man ihn , bedroht ihn mit disciplinarischen
Maßregeln und treibt ihn fort . — M . H -, ich frage Sie , ist
damit nicht der Verdacht gerechtfertigt , daß es der Regierung
weniger um die Sache , als um die Person zu thun sei ? nicht
sowohl den Lehrer in sein Schulamt als den Abgeordneten
aus dem Landtage zurückzurufen ? Ich kann nach dem was
vorliegt nicht anders glauben . Wir haben gehört , daß der
Rektor Müller sich dahin ausgesprochen , der Lehrer müsse sei¬
nem Amte ganz leben . Zch glaube , daß der Lehrer nicht
allein seinem Beruf zu leben braucht , es hat ausgezeichnete
Zuristen , Theologen , Mediziner , überhaupt Leute von Fach
gegeben , die neben ihren umfassenden Berufsarbeiten große
Geistesarbeiten geliefert haben . Wenn vom Regierungstische
hervorgehoben worden ist , baß der Abg . Böckel durch die
Wahlen bald in die Synode , bald in verschiedene Landtage,
seinem Amte entfremdet sei , so gestehe ich das Nachteilige
davon zu , aber ich muß fragen : woher kommt dieser Wechsel
und dieses unregelmäßige Verfahren ? Weil der Landtag bald
vertagt , bald aufgelöst wird ! Hätten wir ein objektives Ver¬
hältnis daß in jedem Jahre ein Landtag , künftig alle 3 Jahre
ein Landtag einberusen würde , so könnte dieser beständige
Wechsel nicht stattsinden . Also hieran sind auch nur unsere
unregelmäßigen Verhältnisse schuld und wenn der Abg . v.
Thünen  auf den Act . 88 . des Staatsgrundgesetzes sich
beruft , so meine ich, ist das nur eine ganz allemeine Bestim¬
mung , jedes Amt soll mit den angemessenen Kräften besetzt
sein , und so ist dieser allgemeine Grundsatz nur spcciell auf
die Schule angewandt . Noch Eins , m . H . Zwei der be¬
rühmtesten deutschen Schullehrer , Eckstein und Niemcyer , beide,

soviel ich weiß , Vorsteher einer der größten Lehranstalten
Deutschlands , des Pädagogiums in Halle , einer Schulanstalt,
die die Pflanzschule für die ganze Provinz Sachsen ist , sind
in die preuß . Kammer gewählt , und , soviel ich weiß , sitzen
sie da noch und selbst die preuß . Regierung mit ihrer ganzen
militärisch bureaukratischen Strenge würde diese Männer nicht
so plötzlich und eilig an die Schule zurückgerusen haben , wie
es hier mit Böckel geschehen ist . Wenn der Herr Regie¬
rungs -Kommissar endlich sagt , die erheblichen Dienstrücksichten
seien vom Anfänge so gewesen , und nicht erst jetzt , so meine
ich , die Zeit hat seitdem die Umstände wesentlich verändert.
Das Verhältniß ist ein neues geworden , und der Landtag ist
in ein Stadium getreten , wo die Erheblichkeit des Dienstes
kaum noch irgend in Betracht kommen kann . Auf jeden
Fall hätte man den Abg . Böckel hier lassen , und hier die
Sache entscheiden müssen . Der Landtag hat die unverbrüch¬
liche Pflicht , den Abg ., der ihm eigenmächtig entzogen wurde,
wieder zu verlangen , und der Landtag wird sich nicht entzie¬
hen können zu fordern , daß der Abg . hierher zurückkehre.

Rea .- Kom . Runde : Ich muß mir noch einmal das
Wort erbitten , meine Herren , um zu bemerken , daß auf die
drei Kandidaten , worauf Bezug genommen worden ist , nicht
gerechnet werden tonnte , um Stellvertreter des Abg . Böckel
sein zu können . Der eine war eben der Kandidat Zbbeken,
der aber den Anforderungen nicht genügte , und die beiden
andern waren die Kandidaten Thöle und Tönnissen . Der
eine hatte einen Dienst in Oldenburg und der andere einen
Dienst in Rastede bekommen.

Auf diese Weise sah sich die Staatsregicrung nicht im
Stande , irgend eine andere Stellvertretung zu verschaffen,
wenn man nicht eben auf Ausländer rcflektiren wollte , was
die Regierung nicht glaubte verantworten zu können , da be¬
reits ein Ausländer an der Schule zu Zever provisorisch an-
gestellt ist und die Slaatsregierunq nicht glaubte , solche halbe
Verpflichtungen gegen Ausländer ringehen zu können , die
dann glauben , mindestens eine moralische Verbindlichkeit von
Seiten der Staatsregierung vorauSsctzm zu können , sie im
Dienst zu behalten . Ich muß mir noch eine Bemerkung in
Beziehung auf daS Amendement des Abg . Dannenberg
erlauben . Damit würde die Frage nur hinausgescbvben sein,
Venn der Abg . Böckel ist zum allgemeinen Landtage gewählt
und daS bar die Folge , daß er auch Abgeordneter zum Pro-
vinziallandtage ist- Wollte man nun diese Frage hier dadurch
beseitigen , daß man erklärt , der Urlaub könnte für den allge¬
meinen Landtag jetzt nicht mehr verweigert werden , so würde
sich dieselbe Frage für den Provinziallandtag wiederholen und
eine nachtheilige Folge tritt auch insofern ein , als der Abg.
Böckel,  der zur Zeit wieder in den Dienst eingetreten ist,
wieder herausgerissen wird und dann nachher möglicherweise
wieder eintrate und es so beständig wechselte , ein Uebelstand,
den man ja eben vermeiden will-

Abg . Dannenberg : Ich habe mir eben das Wort er¬
beten , um in Beziehung hierauf und gegen Wibel  zu be¬
merken , daß dies eben der Grund ist , weshalb ich meinen
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Antrag gestellt habe , weil ich glaube , der Generallandtag kann
nicht dem Provinziallandtag in dieser Beziehung präjudizi-
ren . — Uebrigens muß ich noch bemerken , daß ich dieses wein
Amendement keineswegs m der Bedeutung gestellt habe , —
im Fall Mölling  seine Rede wllte darauf bezogen haben —
als sollke damit der Frage präjudizirt werden , ob es über¬
haupt zulässig ist , den Urlaub auf Widerruf zu ertheilen . Es
scheint mir höchst bedenklich in dieser Beziehung , einen Vor¬
gang zu statuiren ; aber weder durch den Antrag der Mehr¬
heit des Ausschusses noch durch mein Amendement dazu wird
diese Frage präjudizirt . — Allerdings wird man die Frage
auf dem nächsten Provinziallandtagc wieder vornehmen kön¬
nen , bei der gegenwärtigen Lage der Sache ist es eben nicht
zu ändern und es wird sich dann dort finden , was der Pro-
vinziallandlag beschließt . Es liegt mir daran — das ist noch
«in Grund mehr für mein Amendement — daß die Staats¬
regierung in Zukunft lieber nie wieder den Urlaub aus Wider¬
ruf crtheilt , sondern daß sie gleich bei der Einberufung des
Abgeordneten die Frage definitiv erledigen laßt.

Abg . Ellerhorst : Wir sind wohl Alle darüber einver¬
standen , daß es gewiß nachtheilig für die Schüler ist , wenn
der Lehrer öfter und längere Ze t von der Schule entfern:
ist , selbst dann , wenn auch dessen Stelle von einem Andern
ausgefüllt wird , da in der Regel jeder Lehrer seine eigene
Lehrmethode hat . Auch fällt eS wohl Niemanden von uns
ein , den Bericht des Rekwr Müller , daß nämlich die Klasse
Tertia durch die öftere Abwesenheit i .-res Klassenlehrers in
Fleiß und Fortschritten zusehends gelitten habe und noch
leide , in Zweifel ziehen zu wollen . Jndeß , muß ich gestehen,
habe ich mich doch sehr gewundert , daß der dem Abgeordne¬
ten Böckcl ertheilte Urlaub jetzt noch kurz vor dem Schlüsse
des Landtags wieder zurückgenvinmen wird . Dazu scheinen
mir durchaus keine genügenden Gründe vorhanden zu sein,
und daher stimme ich in der Hinsicht mit dem Ausschüsse

-dahin überein , daß wir unser Einverständniß mit dem Anträge
der Slaatsregierung nicht ertheilen . Weil wir jedoch die vor¬
liegende Frage lediglich in eonereto für die Dauer des gegen¬
wärtigen Landtags zu beurtheilen haben , beabsichtigte auch ich
ein Amendement zu stellen , und zwar dahin : „ daß nach dem
Worte „ Urlaub " einzuschiebcn sei : „ noch jetzt kurz vor dem
Schlüsse des gegenwärtigen Landtags ." Der Ausschußantrag
würde hiernach so lauten : „ Der Landtag beschließe , daß er¬
hebliche Rücksichten des Dienstes , aus welchen dem Abgeord¬
neten Böckel der Urlaub noch jetzt , kurz vor dem Schlüsse
-des gegenwärtigen Landtags , zu versagen sei, nicht vorliegen ."
Vielleicht würbe sich der Abg . Dannenberg  mit Vielem
Amendement einverstanden erklären . Es sind danach blos die
Paar Worte hinzuzufügen zu dem AuSschußantrage . Es ist
freilich darauf erwiedert worden vom RegiebungStischc aus,
sowie vom Abg . Wibel,  daß dann die nämliche Frage wie¬
der Vorkommen werde auf dem Prvvinziallandtage . Ja , das
kann allerdings sem , vielleicht aber liegen die Sachen dann
ganz anders , vielleicht stehen dann überall keine erheblichen
Rücksichten entgegen und eventuell wird jedenfalls der Pro¬

vinziallandtag darüber zu urtheilen haben . Kommt Zeit,
kommt Ratb.

Präsident : Es würde sich fragen, ob der Abg. Dan¬
nenberg  damit einverstanden ist.

Abg . Dannenberg : Ja , ich kann mich damit einver¬
standen erklären.

Präsident : Ich müßte aber doch wohl die Unterstützungs¬
frage noch stellen . Ist dieser Antrag unterstützt?

(Mehrere Stimmen : Ja !)
Die Unterstützung ist erfolgt.
Abg . Barnstedt : Meine Herren ! Auch ich werde für

den Antrag des Ausschusses mit dem Amendement des Abg.
Dannenberg  stimmen . Ich erlaube mir noch zu bemerken,
daß von dem Regierungstische gesagt ist , daß diese Frage,
ob der Abg . Böckel in dieser Stellung verbleiben könne , da
die Abgg . zu dem allgemeinen Landtage auch die Abgg . zum
Provinziallandtage bllden — daß dann dieselbe Frage wieder
unerledigt sei, von Neuem wieder vorgestommen werden müsse.
Darauf wollte ich nur bemerken , daß dieses gar nicht der
Fall ist , nämlich aus dem Grunde : der allgemeine Landtag
enthebt die Staatsregicrung der Verantwortlichkeit , wenn er
beschließt , daß dem Abg . Böckel aus dienstlichen Rücksichten
der Urlaub nicht zu verweigern sei ; diew Verantwortlichkeit
dafür übernimmt der allgemeine Landtag . Dieses scheint um
so mehr hervorzugehen aus den Verhandlungen des verein¬
barenden Landtags . Es kann also der allgemeine Landtag
hier nicht schon für den Provinziallandtag beschließen , dem
Provinziallandtage wird überlassen sein , die Frage wieder
vorzunehmen und zu erörtern.

Präsident : Abg. Zedelius  hat das Wort.
Abg . ZedeliuS : Die Beweisführung des Abg . Möl¬

ling  aus Art . 137 . des Staatsgrundgesetzes scheint mir zu
weit zu gehen ; es würbe davon die notbwendige Folge sein,
daß , wenn auch die Umstände , die Rücksichten des Dienstes
die Zurücknahme des Urlaubs noch so nöthig gemacht hätten
im Laufe der Zeit , sie niemals zur Entscheidung des Landtags
würden dienen können . Die Frage steht hier nicht zur Ent¬
scheidung , und cs ist nicht nöthig , weiter darauf einzugchcn;
sie kann um so mehr hier ausgesetzt bleiben , weil , mag der
Landtag nun den Antrag des Ausschusses oder das Amende¬
ment von Dannenberg  annehmen , dieser Frage des be¬
dingten Urlaubs in keiner Weise präjudizirt wird . Uebrigens
kann , wie mir scheint , auch durch den Antrag des Ausschus¬
ses , wie der Abg . Barnstedt  bereits dargelegt hat , dem
Provinziallandtage in keiner Weise präjudizirt werden ; der
Abg Böckel hat nur Urlaub für den allgemeinen Landtag,
nur Rücksichten des Dienstes , die zur Zeit des ertheilten Ur¬
laubs vo >liegen , können darüber entscheiden , ob der Urlaub
zu ertheilen sei . Dieselbe Rücksicht wird künftig bei Erthei-
lung des Urlaubs zum Provinziallandtage maßgebend sein
müssen . Es scheint mir daher in beiden Beziehungen unbe¬
denklich , für das Amendement des Abg . Ellcrhorst  zu
stimmen.

Abg . Lindemann : Meine Herren ! Die Urlaubsfrage
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hat fast eine Bcrüchtigung erhalten , sie ist im weiten Deutsch¬

land seit 20 Jahren gebraucht und mißbraucht worden als

RcgierungShandhabe gegen die Opposition . M . H ., die Maß¬

regel hat ihre Gefahr und deshalb ersuche ich Sie , dieselbe

unier strenger Kontrole des Landtags Hu erhalten und danach

Ihre Abstimmung zu bemessen.
Abg . Bucholtz : Ich bade zunächst gegen die Bemer¬

kung des Herrn Vorredners anzuführen , daß zwar allerdings
die Urlaubssrage in Deutschland übel berüchtigt ist , indem

leider die Regierungen oft genug die Verweigerung des Urlaubs
als ein Mittel benutzt haben , um Männer der Opposition

aus dem Landtage zu entfernen . Dem ist aber ja durch unser

Staatsgrunkgesctz für immer ein Riegel vorgeschoben , indem

der Art . 137 . ausdrücklich sagt , daß über die Frage , ob er¬

hebliche Rücksichten des Dienstes gegen den Eintritt des Ge¬

wählten in den Landtag sprechen , eben der Landtag selbst

eine entscheidende Stimme hat . Insofern sind alle Befürch¬

tungen , die von dem Herrn Vorredner und überhaupt von

mehreren der früheren Herren Redner vorgebracht und so ein¬

dringlich geschildert siüd , offenbar nicht gegründet . Der

Landtag hat neben und mit der Staatsregierung die letzte

Entscheidung über die Frage , ob der Urlaub zu verweigern
sei . Kommt die Urlaubsfrage nun aber zur Beürtheilung an

den Landtag , so fragt cs sich : welche Grundsätze sollen dabei

zur Basis genommen werden ? Geht man davon aus und

sägt man : 'die Thätigkeit eines Abgeordneten ist die höchste

Thätigkeit des Staatsbürgers und gegen diese Thätigkeit

muß jede sonstige Berufsthätigkeit , wenn sie damit in Wider¬

streit geräth , zurückstehen , so ist die hier vorliegende Frage

leicht entschieden . Es ist gewiß nicht zu bezweifeln , daß die

Stellung des Herrn Böckel als Abg -ordneter höher steht

'wie seine Stellung als Lehrer der Provinzial -Schule zu Jever;

allein , m . H . , das ist nicht der Boden , aus den das

Staatsgrundgesetz uns gestellt wissen will , nicht der richtige
Standpunkt , der für die Beurtheilung genommen werden

muß . Wäre das Staatsgrundgesetz davon ausgegangen , so

hätte eS heißen müssen , Staatsdienern , die zu Abgeordneten

gewählt werden , kann der Urlaub nie verweigert werden,
oder : sie bedürfen  nicht des Urlaubes . Es heißt aber aus-

drückäch : ,/Zu Abgeordneten gewählte Beamte bedürfen  des !

Urlaubes " , und er soll ihnen nur dann verweigert werden !

können , wenn erhebliche dienstliche Rücksichten dem Eintritte >

entgegcnstehen . Es kommt hier also einfach darauf an , ob ^
erhebliche dienstliche  Rücksichten , d. h . in Bezug auf die !

Schulverhältnisse zu Jever , vorliegen . Sehr erhebliche dienst¬

liche Rücksichten gegen eine so länge dauernde Abwesenheit

eines Klassenlehrers sind nun allerdings nach meiner Ansicht

in den Vorträgen der Schulbehörden hervorgchoben worden,

Rücksichten , die , wenn man die Stellung eines Gymnasial¬

lehrers zu seinen Schülern erwägt , wohl zu beachten sind.

Ich erinnere mich eines Falles aus dem vorigen Jahre , wo

zwei Gymnasiallehrer aus dem hiesigen Lande eine auf sie

gelenkte Wahl als Abgeordnete blos deswegen von sich ab¬

lenkten , weil sie erklärten , cs sei bei der Schwierigkeit der

Stellvertretung ihnen nicht möglich , das Interesse , welches sie

mit der Schule verknüpfe , zu vereinigen mit einer andauern¬

den Abwesenheit . Uebrigens bin ich bei der Frage , ob der

Urlaub jetzt noch zu versagen wäre oder nicht , allerdings auch

der Ansicht , daß dem Abgeordneten Böckel der Urlaub zu
ertheilen sei , und zwar mit Rücksicht auf den so nahe bevor¬

stehenden Schluß des Landtags . Der Landtag ist bis zum

11 . März verlängert . Ob er weiter verlängert wird , wissen

wir nicht , wir können hier nur davon autzgehen , daß er am

11 . März geschlossen wird . Wenn wir nun erwägen , daß

naa - so langer Abwesenheit nur noch eine so kurze Zeit mehr

die Schulmanns - Thätigkeit des Abgeordneten Böckel ent¬

behrt werden soll , so scheinen mir allerdings nicht so erheb¬

lich dienstliche Rücksichten vorzuliegen , um noch für diese we¬

nigen Tage den Abgeordneten Böckel mitten aus sei¬

ner landtäglichcn Wirksamkeit zur Schule zurück zu ru¬

fen . Dieser Punkt scheint mir der eigentlich wesentliche zu

sein und er wird gerade getroffen durch den .Zusatz des Abg.

Eller Horst.  Die Fassung des Abg . Ellerhorst  drückt

ganz einfach den Gedanken aus : es mögen allerdings dienst¬

liche Rücksichten vorliegen , sie scheinen aber nicht sd erheblich

zu lein , um noch bei der kurzen Zeit der Dauer des Land¬

tags den Abgeordneten Böckel zurück zu rufen . Deshalb

kann ich mit dem Ausschuß -Anträge mich einverstanden erklä¬

ren , sobald er jene Fassung bekommt . Wenn noch vorher ge¬

äußert ist — eine Ansicht , die auch der Herr Regierungskom¬

missar zu theiien scheint — als wenn man sich hier , möge

man nun den einen oder anderen Antrag annehmen , hinsicht¬

lich des Provinziallandtags präjudizire , so kann ich diese An¬

sicht keineswegs für richtig halten . Allerdings sind die Abge¬

ordneten des Herzvgthums zugleich Abgeordnete des Provin-

ziallandtags , allein da jeder Abgeordnete des Urlaubes bedarf,

und der allgemeine Landtag und Provinziallandtag verschiedene

Dinge sind , so bedarf es auch eines besonderen Urlaubs für
jeden , und die jedesmaligen besonderen Verhältnisse müssen

dabei maßgebend sein . Deshalb wird , welche Beschlüsse wir

auch fassen , in Beziehung auf den Provinziallandtag nach

keiner Seile hin präjudizirt . Ich erkläre mich daher um so

mehr für die Fassung des Abg . Ellerhorst.

Abg . Lin - emann : Ich bin mit dem Herrn Vorredner

völlig einverstanden , baß unser Staatsgrundgesetz in diesem

Punkte , gegen die mißbräuchliche Versagung des Urlaubes,

ein gutes Gesetz ist, aber auch das allerbeste Gesetz kann seine
Bedeutsamkeit nur erhalten durch eine muthige Ausführung

und darum habe ich die Versammlung ersucht , das Gute , daS

uns im Staatsgrundgesctze einmal gegeben ist , entschlossen

und einig zu wahren.
Abg . Tappenbeck : Ich bin entgegengesetzter Ansicht , als

die eben vom Abg . Bucholtz ausgesprochene . Meiner An¬

sicht nach ist die Bestimmung des Staatsgrundgesetzes , daß
den Beamten Urlaub erthcilt werden solle , blos Form , und

keineswegs damit gesagt , daß der Urlaub auch verweigert wer¬

den solle . Ich kann die ganze Bestimmung deS Artikels nur

so auffassen , daß der Urlaub den Beamten eigentlich nie ver-
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sagt werden soll , und den Grund für dieses finde ich in dem
Verhältnisse des Landtags , als eines in Deutschland noch jun¬

gen Institutes , welches eine solche Bevorzugung nothwcndig
haben muß , wenn es gedeihen soll ; nur in ganz außerordent¬
lichen Fällen mag der Urlaub verweigert werden können.

Daß ein solcher außerordentliche Fall hier vorliegt , davon

habe ich mich nicht überzeugen können . Nachtheile für die

Schule find allerdings mil der Ertheilung des hier fraglichen
Urlaubs verbunden , auch nicht unbedeutende Nachtheile , erheb¬

liche Nachtheile aber keineswegs . Den Begriff „ erheblich"
nämlich nehme ich nicht in dem absoluten Sinne , in dem er

vom Regierungstische aus genommen wird , in welchem man

ihn aber nicht nehmen kann , sondern nur in dem relativen,
im Verhältnisse nämlich zu dem Amte , was der Abg . als sol¬

cher bekleidet , und da kommt denn auch wesentlich in Be¬

tracht der Umstand , daß der Abg . Böcke ! bereits in Tätig¬

keit getreten ist , daß er bereits längere Zeit hier im Landtage

fitzt. Dies ist allerdings sehr zu berücksichtigen , wenn von
dem Begriff „ erheblich " die Rede ist. Ich bin gegen die

Amendements der Abg . Dannenberg und EllerHorst.

Ich glaube , daß wir wie die Geschwornen nur die eine Frage

zu beantworten haben , die Frage : sind die Rücksichten , welche

-er Ertheilung des Urlaubs entgegenstehen , erheblich oder nicht

erheblich ? Ob dem Abg . Böcke ! für den Provinziallandtag

Urlaub zu crtheilen sein wird , ob überhaupt in der Zukunft er¬

hebliche Rücksichten des Dienstes seinem fernem Urlaub entgegen --

trcten können , das gehört der Zukunft an , darüber können

wir jetzt gar nicht entscheiden . Möglicherweise könnten ja

morgen schon erhebliche Rücksichten eintrcten , daß der Abg.
wieder sein Amt antreten müßte . Wir haben nur über die

Frage zu entscheiden , ob erhebliche Rücksichten seiner Beurlau¬

bung entgegenstehen oder nicht . Deswegen kann ich nur für

den Antrag des Ausschusses stimmen.
Reg .-Komm . Runde : Ich möchte schließlich nur noch die

Staatsregierung vor den « Verdacht verwahren , als ob sie irgend

ein anderes Interesse bei dieser Frage hätte , als dasjenige,
was das Interesse der jeverschen Schule erfordert , und die

Staatsregierung glaubt , daß ihr durch das Staatsgrundgesetz

das Recht und die Pflicht gegeben sei, dieses Interesse zu wah¬
ren , indem erhebliche dienstliche Rücksichten hier entscheiden

sollen , und dem unbefangen die Sache Beurtheilcnden das

Vorhandensein solcher Rücksichten hier -nicht entgcgeukomme.

Abg . Niebour H . : Es ist mehrfach hier gestritten über

die Fassung des Antrags . Es scheint mir nun , daß es das

richtigste wäre , wenn sich der Beschluß ganz anschlösse an den

Antrag der Regierung.

Die Staatsregicrung hat beantragt , der Landtag möge

erklären , daß einer fernem Urlauböertheilung an den Abg.

Böckel erhebliche Rücksichten des Dienstes .entgegenstehen . Es

scheint deshalb das allerrichtjgste , da der Ausschuß das Ge-

gcnthcil zum Vorschläge bringt , baß wir uns ganz an - diese

Worte :halten , und den Antrag stellen : „ der Landtag möge

erklären , daß der fernem Urlaubsertheilzmg an den Abg . Böckel

erhebliche Rücksichten des Dienstes nicht entgegenstehen ." Da

würde jede Auffassung , worüber hier gestritten wird , offen

bleiben , und die Antwort , die die Staatsregierung beantragt

hat , würde auch gegeben . Ich möchte deshalb diesen Antrag
stellen.

^Präsident : Da sich weiter Niemand zum Worte gemel¬

det hat , so erkläre ich die Diskussion über diesen Gegenstand

für geschlossen , und frage den Herrn Berichterstatter , ob er das
Wort nehmen will.

Berichterst . Mibel : Meine Herren , die Sache ist ver¬

wirrter geworden , wie sie Anfangs war , nicht in dem Gegen¬

stände der Hauptberathung , sondern nur durch die Anträge,
von denen man sagte , sie beträfen nur die Form . Ich möchte

als Berichlerstatter mich daher für verpflichtet halten , meine

unvorgreiflichc Meinung darüber auszusprechen , inwiefern

dieß gegründet ist , inwiefern diese Anträge nur die Form be¬

treffen , oder auf die Sache selbst cimvirken . Der Antrag des

Abg . Dannenberg  ist zurückgenommcn worden , auf die

Bemerkung des Regicrungscommissars , daß er unzweckmäßig
sei. Dem werden wir Alle beistimmen . Der Grund , der

angeführt worden ist vom Regieruchgslische auS , daß auf dem

Provinziallandtag dieser widerwärtige Gegenstand nicht noch

einmal wieder zur Sprache kommen möge , würde uns ohne¬

hin bestimmt haben , diese Frage jetzt definitiv zu entscheiden.

Wir acceptiren dabei bereitwilligst dze Erklärung vom Mini-

jtertrsche , daß diese Frage von dort aus nicht wieder an d«;n
Pcovinziallandtag kommen werde . Vielleicht möchte es dann

! überraschend sein , daß diejenigen Herren , welche sonst vorzugs¬

weise mit der Staatsregierung zu stimmen pflegen , dennoch
hier an dem Verbesserungsanlrage sesshaften wollen . Sollte

der Grund davon der sein , daß sie gern die Konzession ksia-

! chen wollen , eö gelte nicht der Satz , der Generallandtag ist

zugleich Landtag des Herzogthumö Oldenburg , es sollte noch
ein zweiter Urlaub besonders gesucht werden für den Propin-

ziallandtag ? Nun , m . H ., die Herren mögen sehr sicher sesn,
Urlaub zu erhalten , ich fürchte dabei auch keine Gefahr . Die

Sache ist aber so , wie sie der Herr Regierungscomm -ssar dar¬

gelegt hat . Entscheiden Sie und knüpfen Sie an die Ent¬

scheidung keine Beschränkung . Der Herr Regierungscommissar
har ganz recht bemerkt , wir haben blos die Thatfache zu be¬
antworten : Liegen erhebliche Rücksichten des Dienstes vor oder

nicht ? Der Abg . Niebour  II . hat dcßhalb einen Verbesse¬
rungsantrag gestellt , dem wir sonst beistimmen würden.

Aber , meine Herren , es ist doch dabei ein Bedenken , welches

vielleicht nicht erwogen ist von dem Antragsteller . Bei der

Fassung , die er will , würde leicht die Auslegung eiy/n Haken

finden können — und wir wissen , daß solche Haken gerne

aufgefunden werden — für die Auslegung nämlich , wir hät-

:en anerkannt , daß eine bedingte Urlaubsertheilung zulässig
sei. Der Ausschuß hat nicht ohne Vorsicht seinen Antrag so

gestellt , wie er hier steht , der Berichterstatter des Ausschusses

hat aus derselben Vorsicht im Bericht den Abg . Böckel stets

Abg . genannt und nicht Lehrer oder Kantor . Er ist Aantor

für die Zeversche Schule , Abgeordneter für uns , wir dürfen

nicht auf ihn verzichten , trotz der diSciplinarischen Maßregeln,
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die man über ihn verhängte . Deswegen kann ich den An¬
trag Niebours  nicht zweckmäßiger finden , indem er keine
Verneinung der Zulässigkeit der bedingten Urlaubserthcilung
enthält . Im klebrigen sagt der Antrag nichts Anderes , als
was auch wir beabsichtigen . Ob erhebliche Dienstrücksichten
vockiegen , aus welchen dem Abg . Böckel der Urlaub zu ver¬
weigern sei , das ist die Sache , auf dir es hier ankommt und
das ist auch die Thatfrage ; wir sollen fragen , ob wir die
Urlaubsvcrweigerung bestätigen und darauf allein nur kann
unser Urtheil hinauslaufen , daß wir dies nicht thun . Wenn
nun endlich der Abg . Ellerhorst  einen Antrag gestellt hat , der
freilich auf das nicht geradezu zurückkommt , was der Abg . D an-
nen berg  wollte , der uns aber einen Entscheidungsgrund etn-
schiebt , den der Abg . Bucholtz gern angenommen hat (wir
fänden erhebliche Rücksichten des Dienstes nur dcßhalb nicht,
weil der allgemeine Landtag bald schließen würde ) , so wären
wir , wenn wir diesen Antrag annäbmen , wieder in der alten
Unbestimmtheit . Deshalb kann ich auch für diesen Antrag
nicht stimmen . — In der Sache selbst haben wir Neues
nicht viel gehört , seitdem sie beleuchtet wurde von allen Sei¬
ten . Doch eins ist noch , was ich thalsachlich berichtigen möchte,
da mir als Berichterstatter näher der Akteninhalt bekannt ist,
als cs Ihnen , m . H ., möglich gewesen ist, sich damit bekannt
zu machen . Es ist von dem Regicrungslische ein gewisser
Nachdruck darauf gelegt , als sei es der Rcclor zu Jever , wel¬
cher auf der Zurückberufung des Abg . Böckel bestehe . Dem
stelle ich ein entschiedenes „Nein"  entgegen , mit eben dem-
se' ben Rechte . Der Rector zu Jever hat die Zurückberufung
nicht früher gewollt , als das Ministerium zu Oldenburg sie
wollte,  und es ist sehr richtig , wenn auch in etwas schonen-
derer Form , als ich cs jetzt sagen muß , wenn unser Bericht
sagte : cs habe sich das Eine an das Andere angeschlossen.
Es ist in Oldenburg ausgesonnen und kommt von Olden¬
burg . Der Herr Regierungscommissar sagt , es sei nicht aus
heiterem Himmel gekommen . Meine Herren ! Ich will nicht
untersuchen , aus welchem trüben Boden cs erwachsen ist, aber
sicher ist : der Bericht der Consisiorialdcputation und der Be¬
richt des Rectors zu Jever hatten am 16 . December
übereinstimmend erklärt , der Urlaub müsse erthcilt werden . Da
kam aus dem Ministerium die Aufforderung , doch noch
bedenklicher bei der Sache zu sein , doch noch sich weiter zu
erkundigen , und man ertheilte aus dem Ministerium den Ur¬
laub nur bedingt . Sonach darf , glaube ich , nicht gesagt
werden , daß der Rektor derjenige sei , der uns diese unange¬
nehme Erörterung herbeigeführt hat . Die Staatsregierung
hat ferner darauf hingewiesen , es sei nicht richtig , wenn von
mir früher die Folgerung gezogen wurde , cs dürfe nun gar
kein Lehrer mehr in den Landtag gewählt werden . Ich habe
diese Schlußfolgerung gezogen , die ich freilich noch im Augen¬
blicke für nothwendig halte , aus dem Sinne der Worte.
Oder läge es nur in der Eigcnthümlichkeit dieses Falls , daß
ein Klassenlehrer nicht im Landtage abwesend sein dürfte , und
in einem andern Falle würde ein Lehrer ohne Schaden für
die Schule gewählt werden können ? M . H . , ich erkenne an,

daß das ausgezeichnete Talent des Abg . Böckel unmöglich
an der Schule zu ersetzen und ohne Verlust zu entbehren ist,
aber was wäre die Folge , wenn nur da , wo Aehnliches nicht
der Fall wäre , ein Lehrer zum Abgeordneten gewählt werden
könnte ? Soll sich der Landtag damit trösten , daß , da er die
tüchtigen Schulmänner nicht als Abgeordnete in sich aufnch-
men kann , er die schlechten in seine Mitte bekommt , die ent¬
behrlichen ? Wir brauchen aber gerade intelligente Lehrer im
Landtage , und namentlich im Prvvinziallandtage , wenn daL
Schulgesetz vorgelegt werden wird , werden wir finden , daß
ihre Zahl viel zu klein ist in dem Einen . Wenn der Herr
Regierungskommissar zuletzt noch darauf hinweist , daß der
Eandidat Jbbcken , den der Rektor vorschlug , nicht genügend

befunden worden sei , so ist das richtig , in der Verbindung,
wie der Bericht des Rektors die Sache zusammenstellt , wie
die Schuldeputation und der Rektor mit einander überein-
siimmcn ( nur das Ministerium sprach sich nicht so aus ) , nämlich
daß die Stellvertretung nicht gewünscht werde , daß , wenn
der Abg . Böckel nicht zurücktrete , man lieber auf die Stell¬
vertretung verzichte , wenn man nicht einen erfahrenen im
Schulunterrichte geübten Mann erhalten werde . Daß dieser
nicht leicht zu finden , vielleicht sogar nicht leicht aus dem
Auslande zu gewinnen sei , ist sicher , aber eben so sicher ist,
daß auch bei völliger Erledigung einer Lehrerstelle ein junger
Mann , der erst die Karriere beginnt , ernannt zu werden
pflegt , und daß die Schule davon denselben Nachtheil hat,
daß aber dieser Nachtheil nicht zu den erheblichen Rück¬
sichten des Dienstes  gerechnet werden darf , denn sonst
wäre aus erheblichen Rücksichten des Dienstes längst das Ge¬
setz zu machen gewesen , daß erledigte Lehrerstellen nicht unse¬
ren jungen Kandidaten verliehen würden , sondern nur alten
erfahrenen Männern aus dem Auslande . Erhebliche Rücksich¬
ten des Dienstes , sagt man uns , liegen wegen naher Been¬
digung des allgemeinen Landtags nicht vor , und der Abg.
Bucholtz hat uns darauf hingewiesen : daS Staatsgrundgesetz
schütze uns gegen künftigen Mißbrauch , bei Deutung dieser
Worte . Es ist weit entfernt von mir , Klage darüber zu
führen , daß unsere Staatsregierung bisher im Allgemeinen
in Urlaubsertheilungen schwierig gewesen sei. Ich sehe in
diesem Landtage — und habe auch in frühem Landtagen Mit¬
glieder sitzen sehen , deren Abwesenheit aus ihren Aemtern
erhebliche Nachtheile mit sich führte , die aber dennoch der
Staatsregierung nicht so erheblich zu sein schienen , daß sie
dem Berufe eines Abgeordneten die Wage hätten halten kön¬
nen . Wir sehen noch in diesem Augenblicke in unserm Land¬
tage , wo tägliche Klage ist über die Verzögerung der Gesetz¬
vorlagen , die uns aus der Gesctzkommission und aus dem
Ministerium zukommen sollen , — wo jeder Tag dem Lande
über 100 Thlr . kostet und wo noch gestern die Staatßrcgie-
rung gesagt hat , sie arbeite so geschwind wie sie könne , aber
die Kräfte reichten nicht zu — wir sehen nichtsdestoweniger
aus der Gesctzkommission und aus dem Ministerium zwei
Männer in dem Landtage und die Staatsregierung hat nicht
gefunden , daß ihr Beruf im Landtage geringer wäre , alö
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der , welchen sie dort haben . M . H . , das gereicht uns
zur Freude und zur Ehre , aber man soll dann nicht sagen,
der Gymnasiallehrer ist in seinem Amte unentbehrlich , der
Ministerialrath ist eS nicht . Ist der Ministerialrath entbehr¬
lich zum Landtage , dann ist es auch der Lehrer ! Wenn
schließlich der Herr Reg . - Komm , gesagt hat , es könne am
Ende dahin kommen , daß für den Abg . Böckel ein stän¬
diger Stellvertreter ernannt werden müßte , — nun , m . H -,
ich hätte nichts dagegen und ich glaube , die Stadt Jever wie
das Land Oldenburg würden daS mit großer Freude in Er¬
füllung gehen sehen , wenn  damit die feste Zuversicht gegeben
wäre , daß es mit den Vertagungen und den Auslösungen
endlich einmal em Ende haben soll , daß die Rückkehr der
Abgeordneten des Landes in ihre Aemter und Wohnorte nicht
bald wieder auf Monate und halbe Jahre zu erwarten stände,
sondern daß getagt werden soll , bis die dringenden Bedürf¬
nisse unseres Landes befriedigt sind , dis das Haus gebaut
ist , bis der Bau unter Dach ist , an welchem wir Alle so
gern emsig Hand anlegen wollen ; — aber Böckel soll dabei
unser Mitarbeiter sein!

Präsident : Der Herr Reg . - Komm . Runde  hat um
Zulassung zum Worte außer der Ordnung gebeten zu einer
faktischen Berichtigung darüber , daß er nicht gesagt habe , daß
der Urlaub zum Provinziallandtagr nicht mehr nöthig sei,
wenn er für den allgemeinen Landlag erlheilt sei.

Reg .-Komm . Runde : Ich möchte meine Worte nicht so
gedeutet haben , m . H . , als wenn ich gesagt hatte , baß der
Urlaub zum Prvvinziallandlage nicht mehr nölhig wäre , wenn
er dlos für den allgemeinen Landtag ertheilt ist ; ich habe
blos gesagt , daß dieselbe Frage , wenn sie jetzt auf die Weise,
wie das Amendement des Abg . Dannenberg  wollte , besei¬
tigt würde , aus dem Provinziallandtage wieder zur Sprache
kommen müßte , und daß cs daher wünschetiswerrh sei , daß
sie jetzt entschieden werde rm Sinne der Regierung , indem
dann allerdings anzunehmen sein würde , daß für den Pro¬
vinziallandtag dieselbe Rücksicht vorlicgc . Damit habe ich
aber nichts sagen wollen über die Nothwendigkeit einer Ur-
laubsertheilung für den Provinziallandtag , wie es nach der
Bemerkung des Herrn Abg . Wibel  den Anschein gewin¬
nen könnte.

Abg .Dannenberg : Ich hätte auch noch eine thalsäch¬
liche Berichtigung , wenn nicht etwa der Herr Präsident
eS schon berichtigen will , in Bezug auf die Erklärung des
Herrn Abg . Wibel,  daß ich meinen Antrag zurückgenommen
habe in Folge einer Bemerkung des Herrn Regierungs-
Kommissars.

Präsident : Ich werbe bemerken , daß Sie Ihren An¬
trag zurückgcnow .mrn haben , nachdem Herr Ellerhorst  ein
Amendement eingebracht hatte , und Sie mit dem Amende¬
ment einverstanden waren.

Abg . Dannenberg : AlS identisch mir meinen Anträge.
Präsident : Als gleichbedeutend damit.
Abg . Wibel : Um namentliche Abstimmung wird gebeten.

241.

Präsident : Es ist schon vom Abg . Struthofs  dar¬
auf angelragen worden . Ist dieser Antrag unterstützt?

(Mehrere Stimmen : Ja !) '
Bevor wir zur Abstimmung schreiten , habe ich noch di«

Unterstützungsfrage zu stellen in Bezug auf den Antrag detz
Abg . Niebour  H ., was ich vorhin vergessen habe . Er be¬
antragt:

»der Landtag möge erklären , daß der ferneren Urlaubs-
ertbcilung an Len Abg . Böckel erhebliche Rücksichten
deS Dienstes nicht entgegenstehen . "

Abg . Niebonr II . : Nur eventuell,  insofern der An¬
trag des Ausschusses akgelehnt wird.

(Die Unterstützung erfolgt .)
Präsident : Es würden sonach drei Anträge vorliegen,

1) der Antrag deS Ausschußes , dann das dazu vom Abg.
Eller borst  gestellte Amendement und dann der eventuelle
Antrag des Abg . Niebour  H . Die Reihenfolge der Ab¬
stimmung würde die lein , daß zuerst das Amendement deS
Abg . Ellerhorst  zur Abstimmung käme , und dann der
Antrag des Ausschusses , zu welchem das Amendement gestellt
rst, und dann der Antrag deö Abg . Niebour.  Daß Amen¬
dement lautet:

«Zu dem Anträge des Ausschusses ist nach dem Worte
«Urlaub " hinzuzufügcn : «noch jetzt , kurz vor dem
Schlüsse des Generallandtags ."

Die Herren , welche mit diesem . Amendement einverstan¬
den sind , bitte ich mit Ja , die Uebrigen mit Nein  zu . ant¬
worten.

(Es antworten mit Ja die Abgg.
Rieberding , Pancratz , v . Thünen , Zedelius,

Barnstedt , Bothe , Bucholtz , Bulling , Dannen¬
berg , Ellerhorst , Heye , Hüner , Janßen H . , Kitz,
Kläveman  n.

(Es antworten mit Nein  dl « Abgg.
Niebour I . , Niebour  ll . , Püschelberger , Rö-

scner , Schmedes , Sprenger , Strahl , Struthofs,
Tappenbeck , Wibel , Millers , Bargmann,  Crone,
Ferneding , Fischer , Georg , Gräpel , Hardt , Hues¬
mann , Janßen I. , Jvens , Kaiser , Kwsten , Lehm¬
kuhl , Lücken,  Lindemann , Wölling.

Abwesend mit Urlaub : die Abgg . Böckol , Böcking
und Drost .)

Der Antrag ist mit 27 gegen 15 Stimmen abgefehnt.
Wir stimmen jetzt ab über de« Eintrag des Ausschusses . Der¬
selbe lautet:

«der Lairdtag beschließe , daß erhebliche Rücksichten deS
Dienstes , aus welchen dem Abg . Böckel der Urlaub
zu versagen wäre , nicht vorliegen . "

D >e Herren , welche mit diesem Anträge einver,stynd .k»
sind , bitte ich mit Ja zu antworten , die Uebrigzn mit Ne .rn.

(Es antworten mit J a die Abgg.
Bargmann , Bothe ( mit  der Bemerkung : weil ich

glaube , daß dennoch dem PeovinziaUandiage die weitere Ent¬
scheidung obliegt ) , Butling , Erone , Ellerhorst , Frr-
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neding , Fischer , Georg , Gräpel , Hardt , Hues¬
mann , I außen I. , Zvens , Kaiser , Kasten , Kitz
(weil ich diesen Antrag nur auf den allgemeinen Landtag be¬
ziehen kann ) , Klävemann ( wie Kitz ) , Lehmkuhl,
Lücken , Lindemann , Mölling , Nieberding ( wie
Kitz ) , Niebour I, , Nicbour II . . Püschelberg er , Rö-
sener , Schmedes , Sprenger , Strahl , Struthofs,
Tappenbeck , Widel , Millers.

Es stimmen mit  Nein die Abgg.
Pancratz (weil das Amendement von  Ellerhorst

nicht angenommen ist) , v.  T Hünen , Zedelius , Barn¬
stedt , Bucholtz (wie  Pancratz ) , Dannenberg (weil ich
jetzt alle Anträge verworfen wissen will ) , Heye (wie  Pan-
cratz ) , Hüner (wie  Pancratz ) , Janßen II.
Abwesend sind mit Urlaub : die Abgg.  Bückel , Böcking,

und Drost . )
Dieser Antrag des Ausschusses ist mit 33 Stimmen

gegen 9 angenommen und damit ist dieser Gegenstand erle¬
digt . Der Herr Regierungskommissar wird wohl von diesem
Beschlüsse drevi msnu jetzt schon Kenntniß nehmen und soll
die Ausfertigung so bald als möglich erfolgen.

Wir kommen jetzt zum weitern Gegenstand der Tages¬
ordnung , zur Begründung der Interpellation des Abg . Klä¬
vemann  über die Prikenzzeit - Ich gebe dazu dem Abg.
Klävemann  das Won.

Abg . Klävemann : Die Interpellation , welche von mir
mit Unterstützung meiner nächsten Nachbarn in diesem Saale
eingereichr worden ist, lautet wie folgt:

„Laßt sich nicht die Einrichtung treffen , daß die wehr¬
pflichtige Mannschaft , statt wie jetzt zwei Sommer und
einen Winter , künftig vielmehr zwei Winter und nur
einen Sommer zu der gesetzmäßigen anderthalbjährigen
Uebungs - und Dienstzeit bei der Fahne gehalten
werde ? — eventuell aus welchen Gründen nicht ? "

Meine Herren ! Nach dem Rekrutirungsgesetze für Ol¬
denburg vom Jahre 1637 , tz. 2 . ist die Mannschaft des Kon¬
tingents in gewöhnlichen Zeiten die ersten anderthalb Jahre
bei der Fahne , während der übrigen Dienstzeit aber beurlaubt.
Nach § . 31 . daselbst erfolgt der Eintritt , der Wehrpflichtigen
in den Dienst jedesmal am 1. Mai des betreffenden Jahres.
Nach diesen Bestimmungen muß also die Mannschaft jedesmal
vom 1 . Mai an auf anderthalb Jahre bei der Fahne sein,
also zwei Sommer und einen Winter und ist dieses bisher auch
so gehalten worden , nur daß allerdings die Mannschaft häufig
schon im Laufe des Sommers , gegen den Herbst , im August
oder September nach Hause entlassen wurde . — Könnte die
Einrichtung getroffen werden , daß die Mannschaft umgekehrt
zwei Winter und nur einen Sommer de : der Fahne zu sein
hätte , so wäre bas für die Wehrpflichtigen , für ihre Familien
und für die Haupterwcrbsquelle fast der gelammten Bevölke¬
rung dieses LandestheilS , den Ackerbau , von sehr großem
Nutzen , und , gegenüber der gegenwärtigen Einrichtung , eine
wahre Wvhlthat für das Land . — Unsere Verhältnisse , meine
Herren , sind der Art , baß nur im Sommer die vorhandenen

Arbeitskräfte gehörige Verwendung finden , dann aber für die
Bedürfnisse des Ackerbaues und der Schifffahrt , für die nö-
thigc Deicharbeit , für Beschaffung von Kanal - , Hasen - und
Sirombauten nur selten ausreichen . Im Winter dagegen
liegt bei uns eine Menge von Arbeitskraft brach , da eine
auShülfsweise Erwerbsthätigkeit für die Wintertage , die soge¬
nannte kleine oder häusliche Industrie und dergleichen hier zu
Lande leider nur noch erst wenig Eingang gefunden hat . —
Während nun im Sommer Landleute und Unternehmer die
Notlügen Arbeitskräfte  nicht finden können , kommt im
Herbste die junge Mannschaft nach Haus und kann ihrerseits
keine Arbeit  finden . Die Vielen , welche einen Dienst als
Knecht suchen , können gerade für den Winter nicht untetkom-
men . Jbr früher Erspartes haben sie in Oldenburg ver¬
braucht , wie dies fast regelmäßig der Fall ist . Sie müssen
sich zu ihren Eltern oder Angehörigen begeben und zehren chen
Winter hindurch mit von deren vielleicht für sie selbst kaum
genügenden Mitteln . Oft schon har in solchen Fallen gar
die Armenkasse aushclfen müssen . — Es ist deswegen im In¬
teresse der Bevölkerung dringend wünschenswerth , daß die
bisherige Einrichtung eine Aenderung erleide . Ob militärische
Rücksichten einer solchen Aenderung widersprechen — ich habe
das auf sorgfältige Erkundigung an dieser und jener nicht
ganz inkompetenten St ile nicht erfahren . Es scheint mir
daher , daß für die Beibehaltung der bisherigen Einrichtung
erhebliche  Gründe nicht vorhanden sein werden , wenigstens
nicht in dem Maaße , daß cs gerechtfertigt erscheinen kann,
für diese militärische Ausbildung von den bürgerlichen Inter¬
essen so bedeutende Opfer zu verlangen , als bei der bisherigen
Einrichtung haben gebracht werden müssen . — Der Klage
über die jetzige Einrichtung , welche rch so oft habe aussprechen
hören und der ich auch beigcstimmt habe , Worte zu leihen an
geeigneter Stelle , habe ich die Angebrachte Interpellation an
die hohe Staatsregierung zu richten mich dringend veranlaßt
finden müssen , und ersuche die hohe Staatsregierung , dieser
Frage diejenige Rücksicht angedeihen lassen zu wollen , welche
so bedeutende Interessen in Anspruch zu nehmen berechtigt
sind.

Präsident : Ich darf hiernach an den Großherzoglichen
Bevollmächtigten das Ersuchen um gefällige Erklärung stellen,
ob und wenn derselbe diese Interpellation zu beantworten ge-
denkr.

Reg .-Kom . MeinarduS : Ich würde im Stande sein,
wenn die Versammlung es wünscht , gleich die Auskunft,
welche durch die Interpellation von der Staatsregierung ge¬
wünscht wird , zu erlheilen . Das könnte ich um so mehr , weil
die Gegenstände , welche in der Begründung der Interpella¬
tion hervorgehoben werden , an die Staatsregierung nicht erst
neu herankommcn , sondern schon von ihr bei einer frühem
Gelegenheit in Erwägung gezogen worden sind.

Präsident : Cs würde wohl dem Wunsche der Ver¬
sammlung und des Interpellanten entsprechen , wenn die Be¬
antwortung sogleich erfolgt.

Reg .-Kom . Meinardus : Im Jahre 1831 wurde ein
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neues Rckrutirungsgesetz erlassen; bis dahin bestand ein Ur¬
laubssystem, nach welchem in den ü Zähren der gesetzlichen
Dienstzeit der Mann nie sicher war, nicht nach ein paar Mo¬
naten wieder in Dienst berufen zu werden, nachdem die Leute
3, 4 Monate in Dienst gewesen waren. ES bestanden da¬
mals verschiedene Garnisonen, nicht, wie jetzt ein Herzogthum,
nur eine, vier andere Provinzialstädte hatten eine Garnison.
Nach Bedürfniß war die Dienststärke in denselben verschieden,
so daß dann auch die Urlaubszeiten verschieden aussielen.
Hier in Oldenburg standen4 Kompagnien, in den andern
Städten in jeder eine Compagnie, die in verschiedener Stärke
rinberufen wurden, obgleich sie etatmäßig dieselbe Stärke
hatten. Die Beurlaubung war der Art eingerichtet, daß
wenn Einer3—4 Monate gedient hatte, er wieder etwa eben
so lange aus Urlaub gelassen wurde, und riskirte jeden Tag
wieder einberufen zu werden. Was die Nachtheile verrisst,,
die mit dem jetzigen Beurlaubungssystem, wie mir jeder der¬
artigen Einrichtung auch Hand in Hand gehen, so waren sie
früher bei weitem größer, als in der jetzigen Einrichtung.
DaS wurde erst geändert durch das Rckrutirungsgesetz, wel¬
ches zu Anfang des Jahres 483t erlassen wurde. Danach
sollte es dann nun eingeführt werden, wie es bis jetzt noch
besteht, daß der Soldat Ls/, Jahr bei der Fahne sei (außer
den Uedungen, die periodisch wiederkehren und wovon er im
Voraus unterrichtet war), damit er während der übrigen Zeit
des Jahres ungenirt sei und seinem Erwerb und Beruf nicht
entzogen werde. Bei dieser Gelegenheit hat die Regierung sich
die Frage gestellt, zu welcher Zeit der Eintritt zu geschehen
habe, um diese 18 Monate Präsenzzeit abzuleisten, und nach
Erwägung aller Gründe für und wider har sie sich für den
Zeitpunkt deS 1. Mai entscheiden müssen, weil sie glaubte,
daß nur, indem2 Sommerm diese 18monatliche Präftnz-
zeit sielen, die Prasenzzeir auf 1'/^ Jahr sich beschränken
könne, da durch2 Winter der Ausbildung Eintrag geschehen
würde, so daß dann in der Zeit von 18 Monaten die Aus¬
bildung nicht vollendet werden könnte. Die Sommerzeit ist
deshalb erforderlich, weil die Hebungen und der Unterricht
deö Soldaten bei weitem am meisten im Freien vorgenom-
men werden müssen.

Wenn der Soldat eintritt, so ist das Erste, daß die kör¬
perlichen Uebungcn mit ihm vorgenommen werden, daß ihm
gymnastischer Unterricht ertheilt wird, und dann, wenn er
davon das Erste überwunden hat, so rückt die Zeit heran,
wo die Mannschaft, die noch vom vorigen Jahre im Dienste
ist, bald auf Urlaub geht. Im Herbste wird er dann der
letzteren zugrtheilt, um an der alten Mannschaft zu lernen,
besonders da die Hebungen, die mit der doppelten Dienst-
Starke vvrgenommen werden, nicht allein zur Instruction
des Soldaten, sondern auch und besonders der Vorgesetzten
dienen sollen. Das ist der erste Sommer für die Recruten,
der zweite Sommer für die im Herbste zu beurlaubende Mann¬
schaft. Würde der Diensteimritt, anstatt im Frühjahr, im
Herbst sein, so würde das letzte halbe Jahr der Präscnzzcit
nicht Sommer, sondern Winter sein. Wenn nur zwölf Mo¬

nate Präsenzzeit bestimmt wären, so würde cs ohne Zweifel
vorzuziehen sein, die ersten Exercirübungen im Winter vor-
zunehmen, um für die weitere Ausbildung, die eigentlichen
Feldübungen, das Tiraillirenu. s. w. den Sommer zu ha¬
ben. Nachdem nun ein halbes Jahr mit diesen Uebungcn
vergangen ist, wird zunächst der Spätherbst, nach Beurlau¬
bung der älteren Mannschaft zum Scheibenschießen, Bayon-
netfechten und was noch im Freien geschehen kann, verwen¬
det. Der Winter wird sodann benutzt zum theoretischen Un¬
terricht aller Art, in den Reglements für den Felddiensi, für
den Wachtdienstu. s. w. und ganz besonders für den prakti¬
schen Wachtdienst. Darauf wird im Winter das größte Ge¬
wicht gelegt. Damit kommt das Frühjahr heran, uu: da
beginnen wieder die Uebungcn in doppelter Diensistärke, zu¬
erst die Recruten allein, nachher mit d.r im Herbst zu beur¬
laubenden Mannschaft zusammen.

Es rft besonders wichtig, daß die beiden  Jahreöclasfcn
gerade während des Sommers im Dienste sind. Dieses
würde nicht geschehen, die beiden Dienststärken würden im
Winter zusammen im Dienst sein, wenn der Eintritt statt im
Frühiahr, iiy Herbst geschähe, was ;ür die Uebungcn von
ganz besonderm Nachthril fein müßte. Es ist mir schon un¬
ter der Hand gesagt worden, der Eintritt in Preußen ge¬
schähe doch auch im Herbst. Das ist freilich der Fall, da
dienen aber die Leute zwei, bei der Gurke drer Jahr, so daß
in die Uebungözcn immer wenigstens zwer Sommer fallen.
Dre tkste Uebung der Recrule» wird dort meistens in Exer-
cirhäuseru vvrgenommen, die hier fehlen, und nur in eingc-
schränklem Maaße für die Einübung nützlich wären. In
Hannover ist die Einübung gerade wie hier. Die Beurlau¬
bung findet am 1. Oktober stall. Hier ist c.'atsmäßig der
15. Oktober angenommen. Jnveß es ist ja meistens gegen
die Zeit der Ernte die Mannschaft im zweiten Jahre ent¬
lassen, gewöhnlich schon im August oder Sepiember.

Zu diesen dienstlichen Hindernissen und Schwierigkeiten,
die dem Einlrilt im Herbst, anstatt im Frühjahr enrgegcn-
stehen, kommen noch manche administrative Bedenken. Es
ist nämlich davon, daß der Eintritt im Frühjahr staltsindet,
die Folge, daß gerade während des Sommers2 Dienstsiälken
im Dienste sind. Das würde im Winter der Fall sein müssen,
wenn der Eintritt in den Herbst verlegt würde. Darauf
würden aber die Räumlichkeiten nicht eingerichtet sein; es
würde nicht möglich sein, die Leute in den Kasernen unterzu¬
bringen, was im Winter mehr Schwierigkeit hätte als im
Sommer, wo man auch die nicht heizbaren Räume belegen
kann. Die Unterbringungwäre im Winter gar nicht mög¬
lich, es würden neue Räume geschaffen werden müssen. Das
beträfe indeß nur den Kostenpunkt. Die Hauptrücksichten
aber, die der Staatsrcgierung diese Verschiebung des Eintritts
vom Frühjahr auf den Herbst unthunlich erscheinen lassen,
sind in den angeführten dienstlichen Bedenken gegründet. —
Das wäre die Auskunft, die ich zu geben habe.

Präsident : Nach Beantwortung der Interpellation ist
dieser Gegenstand erledigt. ES würde sich jetzt noch um die
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naihA Sitzung handeln . Es ist gestern der Bericht des Fi¬
nanzausschusses vertheilt ckörden ; derselbe würde aber eine
ganze Sitzung nicht auSfülleN ; indessen steht die Fortsetzung
des Berichts für die nächsten Tilge in Aussicht Und ich be¬

stimme die Nächste Sitzung erst auf Montag , Morgens tOllhr,
und als Tagesordnung den Bericht des Finanzausschusses . —>
Die heutige Sitzung ist geschloffen.

(Schluß der Sitzung kurz nach 2 Uhr .)

Namens der Redactions - Commission:

Sprenger.

Berichtigungen.

Zm stenographischen Bericht über die 20 . Sitzung lieS
Seite 295 . Spalte 2 . Zeile 3 . von Unten Admonitivnen  statt : Adorationem

„ 302 . „ 1. müssen die Worte deS Vicepräsidenten Wibel: »Die allgemeine Diskussion « rc. nicht den
Worten deS Abg . Lindemann: »Zn dem UNS vorgelegten Bericht « rc. voranstehen , sondern denselben Nachfolgen.

Schnellpressenrnick von Gerhard Stalling tu Oldenburg.
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